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KURZE BEGRÜNDUNG

Wie der Rechnungshof kürzlich festgestellt hat1, weisen die Maßnahmen auf EU-Ebene zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erhebliche Schwächen auf. Bei 
Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie mit Blick 
auf ein Eingreifen nach Feststellung eines Risikos wurden eine institutionelle Fragmentierung 
und eine unzureichende Koordinierung auf EU-Ebene festgestellt. Den vom Rechnungshof 
geprüften Organen und Einrichtungen der EU stehen gegenwärtig nur begrenzte Instrumente 
zur Verfügung, um eine hinreichende Anwendung des Rechtsrahmens zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler Ebene sicherzustellen. Es gibt auf 
EU-Ebene keine zentrale Aufsichtsbehörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, die Befugnisse der EU im Bereich der Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verteilen sich auf mehrere Stellen und die 
Abstimmung mit den Mitgliedstaaten erfolgt getrennt.

Darüber hinaus hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) kürzlich darauf 
hingewiesen2, dass die Ansätze der zuständigen Behörden zur Ermittlung und Bekämpfung 
von Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erheblich voneinander abweichen 
und die Unterschiede größer sind, als bei einem risikobasierten Ansatz zu erwarten wäre. Der 
EBA zufolge besteht das Risiko, dass relevante Gefährdungen in den Mitgliedstaaten 
möglicherweise nicht erkannt wurden. Darüber hinaus stellte die EBA fest, dass nicht alle 
zuständigen Behörden die bestehenden Kooperationskanäle nutzten, um Informationen 
auszutauschen und das Verständnis der Risiken, denen ihre Branche ausgesetzt war, zu 
verbessern. 

Der CONT-Ausschuss hat sich bei seiner Arbeit stets auf die Prüfung von Betrug und 
Unregelmäßigkeiten bei der Ausführung des Haushaltsplans der Union, auf Maßnahmen zur 
Verhütung und Verfolgung solcher Fälle, auf den strengen Schutz der finanziellen Interessen 
der Union und die einschlägigen Maßnahmen der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) 
in diesem Bereich sowie auf die Beziehungen zum Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) konzentriert. Im Zuge der jüngsten Arbeiten des Ausschusses zur Bewertung der 
Auswirkungen der organisierten Kriminalität auf die Eigenmittel der EU und zum Missbrauch 
von EU-Mitteln mit besonderem Schwerpunkt auf der geteilten Mittelverwaltung unter dem 
Gesichtspunkt der Rechnungsprüfung und Kontrolle wurde festgestellt, dass Geldwäsche ein 
Risikofaktor ist und der organisierten Kriminalität Vorschub leistet. Es gibt klare Hinweise 
darauf, dass die Bekämpfung der Geldwäsche entscheidend dafür ist, die missbräuchliche 
Verwendung von Geldern durch kriminelle Vereinigungen zu verhindern. In diesem Sinne 
wird im Rahmen der kürzlich eingeleiteten Operation Sentinel3 gegen die missbräuchliche 
Verwendung der Mittel aus dem Aufbauinstrument der EU für den Wiederaufbau nach der 
COVID-19-Krise sowie gegen Betrug, Steuerhinterziehung, Verbrauchsteuerbetrug, 

1 Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs mit dem Titel „EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im 
Bankensektor sind fragmentiert und werden unzulänglich umgesetzt“ 
(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13/SR_AML_DE.pdf). 
2 Bericht der EBA vom 22. Februar 2022 über die Antworten der zuständigen Behörden auf die Luanda Leaks im 
Jahr 2020 
(https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1027361/
Report%20Risk%20assessment%20on%20Luanda%20Leaks%20under%20art%209a.pdf). 
3 https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-operation-to-protect-next-generation-eu-
recovery-funds 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13/SR_AML_DE.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1027361/Report%20Risk%20assessment%20on%20Luanda%20Leaks%20under%20art%209a.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1027361/Report%20Risk%20assessment%20on%20Luanda%20Leaks%20under%20art%209a.pdf
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-operation-to-protect-next-generation-eu-recovery-funds
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-operation-to-protect-next-generation-eu-recovery-funds
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Korruption, Unterschlagung, Veruntreuung und Geldwäsche vorgegangen.

Aus diesem Grund wird die Einrichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
der Terrorismusfinanzierung begrüßt, da dadurch einige der festgestellten Mängel behoben 
werden. Diese Stellungnahme beruht auf dem Fachwissen des CONT-Ausschusses. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf mehreren Bereichen, in denen die Wirksamkeit der neuen 
Behörde noch weiter verbessert werden kann.

In diesem Sinne werden in dem vorliegenden Entwurf einer Stellungnahme vorrangig 
Vorschläge zur Verbesserung der Transparenz und der Verwaltung der Behörde sowie zur 
Ausweitung der Aufgaben von Europol, des OLAF und der EUStA gemacht. Er enthält auch 
Vorschläge zur Stärkung der Rolle der zentralen Meldestellen und zur allgemeinen Schulung 
und Unterstützung durch die Behörde. Schließlich enthält er auch Vorschläge zu den 
Aufgaben des Rechnungshofs sowie zum Entlastungsverfahren.



AD\1256293DE.docx 5/57 PE719.717v02-00

DE

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den Ausschuss für Wirtschaft und 
Währung und den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres als federführende 
Ausschüsse folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der grenzüberschreitende 
Charakter von Straftaten und Erlösen aus 
Straftaten stellt für die Anstrengungen des 
Finanzsystems der Union zur 
Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung eine Gefahr dar. 
Diese Anstrengungen müssen auf 
Unionsebene durch die Errichtung einer 
Behörde angegangen werden, die zur 
Umsetzung harmonisierter Vorschriften 
beitragen soll. Darüber hinaus sollte die 
Behörde einen harmonisierten Ansatz 
verfolgen, um den bestehenden 
Präventivrahmen der Union zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, insbesondere die 
Beaufsichtigung der 
Geldwäschebekämpfung und die 
Zusammenarbeit zwischen den zentralen 
Meldestellen, zu stärken. Dieser Ansatz 
sollte die Unterschiede in den nationalen 
Rechtsvorschriften und Aufsichtspraktiken 
verringern und Strukturen schaffen, die 
dem reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarkts in entschlossener Weise 
zugutekommen; daher sollte er sich auf 
Artikel 114 AEUV stützen.

(2) Der grenzüberschreitende 
Charakter von Straftaten, insbesondere der 
organisierten Kriminalität, und von Erlösen 
aus Straftaten stellt für die Anstrengungen 
des Finanzsystems der Union zur 
Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und zur 
Bekämpfung organisierter Kriminalität 
eine Gefahr dar. Diese Anstrengungen 
müssen auf Unionsebene durch die 
Errichtung einer Behörde angegangen 
werden, die zur Umsetzung harmonisierter 
Vorschriften beitragen soll. Darüber hinaus 
sollte die Behörde einen harmonisierten 
Ansatz verfolgen, um den bestehenden 
Präventivrahmen der Union zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, insbesondere die 
Beaufsichtigung der 
Geldwäschebekämpfung und die 
Zusammenarbeit zwischen den zentralen 
Meldestellen, zu stärken. Dieser Ansatz 
sollte die Unterschiede in den nationalen 
Rechtsvorschriften und Aufsichtspraktiken 
verringern und Strukturen schaffen, die 
dem reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarkts in entschlossener Weise 
zugutekommen; daher sollte er sich auf 
Artikel 114 AEUV stützen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Der Sonderbericht Nr. 13/2021 des 
Rechnungshofs mit dem Titel „Die 
Bemühungen der EU zur Bekämpfung 
der Geldwäsche im Bankensektor sind 
zersplittert und die Umsetzung ist 
unzureichend“ stellte eine institutionelle 
Zersplitterung und eine unzureichende 
Koordinierung auf Unionsebene fest, 
wenn es um Maßnahmen zur 
Verhinderung von Geldwäsche geht, und 
wies darauf hin, dass die Aufsicht über 
Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung 
in der Praxis immer noch auf nationaler 
Ebene stattfindet und der 
Aufsichtsrahmen der Union nicht 
ausreicht, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten. In diesem Sonderbericht 
wurden auch Belege für Lobbying 
gegenüber dem Rat der Aufseher der 
Europäischen Bankaufsichtsbehörde 
gefunden, als dieser Rat Teil eines 
Beratungsprozesses war.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Kombination direkter und 
indirekter Aufsichtsbefugnisse gegenüber 
Verpflichteten und die Funktion eines 
Unterstützungs- und 
Koordinierungsmechanismus für die 
zentralen Meldestellen stellen das am 
besten geeignete Mittel dar, um auf 
Unionsebene eine Beaufsichtigung und 
Zusammenarbeit zwischen den zentralen 
Meldestellen herbeizuführen. Dies soll 
durch die Schaffung einer Behörde erreicht 
werden, in der Unabhängigkeit und ein 
hohes Maß an Fachwissen vereint sein 
sollten und die im Einklang mit der 
Gemeinsamen Erklärung des Europäischen 
Parlaments, des Rates der EU und der 

(6) Die Kombination direkter und 
indirekter Aufsichtsbefugnisse gegenüber 
Verpflichteten und die Funktion eines 
Unterstützungs- und 
Koordinierungsmechanismus für die 
zentralen Meldestellen stellen das am 
besten geeignete Mittel dar, um auf 
Unionsebene eine Beaufsichtigung und 
Zusammenarbeit zwischen den zentralen 
Meldestellen herbeizuführen. Dies soll 
durch die Schaffung einer Behörde erreicht 
werden, in der Unabhängigkeit und ein 
hohes Maß an Fachwissen vereint sein 
sollten und die im Einklang mit den 
Grundsätzen in der Gemeinsamen 
Erklärung des Europäischen Parlaments, 
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Europäischen Kommission zu den 
dezentralen Agenturen errichtet werden 
soll.32

des Rates der EU und der Europäischen 
Kommission zu den dezentralen Agenturen 
errichtet und verwaltet werden soll.32

__________________ __________________
32 https://europa.eu/european-
union/sites/default/files/docs/body/joint_st
atement_and_common_approach_2012_de.
pdf

32 https://europa.eu/european-
union/sites/default/files/docs/body/joint_st
atement_and_common_approach_2012_de.
pdf

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um die Vorschriften zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung auf Unionsebene 
zu stärken und klarer zu gestalten und 
gleichzeitig die Kohärenz mit 
internationalen Standards und anderen 
Rechtsvorschriften zu gewährleisten, muss 
die Koordinierungsfunktion der Behörde 
auf Unionsebene in Bezug auf alle Arten 
von Verpflichteten festgelegt werden, 
damit die nationalen Aufsichtsbehörden 
unterstützt und die aufsichtliche 
Konvergenz gefördert werden können, um 
die Wirksamkeit der Durchführung von 
Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 
auch im nichtfinanziellen Sektor, zu 
erhöhen. Folglich sollte die Behörde 
beauftragt werden, technische 
Regulierungsstandards auszuarbeiten und 
Leitlinien, Empfehlungen und 
Stellungnahmen mit dem Ziel anzunehmen, 
dass in den Fällen, in denen die Aufsicht 
auf nationaler Ebene verbleibt, 
grundsätzlich für alle vergleichbaren 
Unternehmen dieselben Aufsichtspraktiken 
und -standards gelten. Die Behörde sollte 
aufgrund ihres hochspezialisierten 
Fachwissens mit der Entwicklung einer 
Aufsichtsmethode, die im Einklang mit 
einem risikobasierten Ansatz steht, betraut 

(9) Um die Vorschriften zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung auf Unionsebene 
zu stärken und klarer zu gestalten und 
gleichzeitig die Kohärenz mit 
internationalen Standards und anderen 
Rechtsvorschriften zu gewährleisten, muss 
die Koordinierungsfunktion der Behörde 
auf Unionsebene in Bezug auf alle Arten 
von Verpflichteten festgelegt werden, 
damit die nationalen Aufsichtsbehörden 
unterstützt und die aufsichtliche 
Konvergenz gefördert werden können, um 
die Wirksamkeit der Durchführung von 
Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 
auch im nichtfinanziellen Sektor, zu 
erhöhen. Die Behörde wird den 
Zusammenhalt und die Koordinierung 
zwischen den Organen, Einrichtungen, 
Ämtern und Agenturen der Union, die 
Teil des Rahmens für die Bekämpfung 
von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung sind, 
sicherstellen, um die Effizienz zu steigern 
und Überschneidungen zu vermeiden. 
Folglich sollte die Behörde beauftragt 
werden, technische Regulierungsstandards 
auszuarbeiten und Leitlinien, 
Empfehlungen und Stellungnahmen mit 
dem Ziel anzunehmen, dass in den Fällen, 
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werden. Bestimmte Aspekte der Methode, 
zu denen harmonisierte quantitative 
Referenzwerte, beispielsweise Ansätze zur 
Klassifizierung des inhärenten 
Risikoprofils der Verpflichteten, gehören 
können, sollten in unmittelbar 
anwendbaren, verbindlichen 
Regulierungsmaßnahmen – Regulierungs- 
oder Durchführungsstandards – detailliert 
dargelegt werden. Andere Aspekte, die 
einen größeren aufsichtlichen 
Ermessensspielraum erfordern, 
beispielsweise Ansätze zur Bewertung des 
Restrisikoprofils und interne Kontrollen 
bei den Verpflichteten, sollten durch 
unverbindliche Leitlinien, Empfehlungen 
und Stellungnahmen der Behörde 
abgedeckt werden. Die harmonisierte 
Aufsichtsmethode sollte den bestehenden 
Aufsichtsmethoden in Bezug auf andere 
Aspekte der Beaufsichtigung der 
Verpflichteten des Finanzsektors 
gebührend Rechnung tragen und 
gegebenenfalls deren Hebelwirkung 
nutzen, insbesondere dann, wenn es 
Wechselbeziehungen zwischen der 
Beaufsichtigung der Geldwäsche- und 
Terrorismusfinanzierungsbekämpfung und 
der Bankenaufsicht gibt. Insbesondere 
sollte die von der Behörde zu entwickelnde 
Aufsichtsmethode die von der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
entwickelten Leitlinien und sonstigen 
Instrumente ergänzen, in denen die 
Ansätze der Bankenaufsichtsbehörde in 
Bezug auf die Berücksichtigung von 
Risiken durch Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung bei der 
Bankenaufsicht im Einzelnen dargelegt 
werden; dies dient dem Ziel, eine 
wirkungsvolle Interaktion zwischen 
Bankenaufsicht und Beaufsichtigung der 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zu gewährleisten.

in denen die Aufsicht auf nationaler Ebene 
verbleibt, grundsätzlich für alle 
vergleichbaren Unternehmen dieselben 
Aufsichtspraktiken und -standards gelten. 
Die Behörde sollte aufgrund ihres 
hochspezialisierten Fachwissens mit der 
Entwicklung einer Aufsichtsmethode, die 
im Einklang mit einem risikobasierten 
Ansatz steht, betraut werden. Bestimmte 
Aspekte der Methode, zu denen 
harmonisierte quantitative Referenzwerte, 
beispielsweise Ansätze zur Klassifizierung 
des inhärenten Risikoprofils der 
Verpflichteten, gehören können, sollten in 
unmittelbar anwendbaren, verbindlichen 
Regulierungsmaßnahmen – Regulierungs- 
oder Durchführungsstandards – detailliert 
dargelegt werden. Andere Aspekte, die 
einen größeren aufsichtlichen 
Ermessensspielraum erfordern, 
beispielsweise Ansätze zur Bewertung des 
Restrisikoprofils und interne Kontrollen 
bei den Verpflichteten, sollten durch 
unverbindliche Leitlinien, Empfehlungen 
und Stellungnahmen der Behörde 
abgedeckt werden. Die harmonisierte 
Aufsichtsmethode sollte den bestehenden 
Aufsichtsmethoden in Bezug auf andere 
Aspekte der Beaufsichtigung der 
Verpflichteten des Finanzsektors 
gebührend Rechnung tragen und 
gegebenenfalls deren Hebelwirkung 
nutzen, insbesondere dann, wenn es 
Wechselbeziehungen zwischen der 
Beaufsichtigung der Geldwäsche- und 
Terrorismusfinanzierungsbekämpfung und 
der Bankenaufsicht gibt. Insbesondere 
sollte die von der Behörde zu entwickelnde 
Aufsichtsmethode die von der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
entwickelten Leitlinien und sonstigen 
Instrumente ergänzen, in denen die 
Ansätze der Bankenaufsichtsbehörde in 
Bezug auf die Berücksichtigung von 
Risiken durch Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung bei der 
Bankenaufsicht im Einzelnen dargelegt 
werden; dies dient dem Ziel, eine 
wirkungsvolle Interaktion zwischen 
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Bankenaufsicht und Beaufsichtigung der 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zu gewährleisten.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Es ist notwendig, 
Kooperationsmechanismen zu entwickeln, 
z. B. zwischen den 
Finanzaufsichtsbehörden, und eine klare 
Abgrenzung der Zuständigkeiten 
zwischen den Behörden des Herkunfts- 
und des Aufnahmestaates für 
grenzüberschreitend tätige Unternehmen, 
die von der Niederlassungsfreiheit und 
der Dienstleistungsfreiheit Gebrauch 
machen, vorzunehmen.

 Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Die Behörde sollte über 
eigenständige 
Finanzermittlungskapazitäten verfügen, 
damit sie einen entscheidenden Beitrag 
zur Bekämpfung der Finanzkriminalität 
leisten kann. Die nationalen zentralen 
Meldestellen sollten umfassend 
zusammenarbeiten und alle 
sachdienlichen Informationen zur 
Verhinderung von Geldwäsche und deren 
Vortaten austauschen. Nach einer der 
regelmäßigen Bewertungen und 
Überprüfungen der Leistung der Behörde 
durch die Kommission könnte ein 
Unionssystem von zentralen Meldestellen 
als zentrale Meldestelle der Union 
eingerichtet werden.



PE719.717v02-00 10/57 AD\1256293DE.docx

DE

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Für die Prüfung verdächtiger 
Tätigkeiten, die mehrere Hoheitsgebiete 
betreffen, sollten die maßgeblichen 
zentralen Meldestellen, die verknüpfte 
Meldungen erhalten haben, in der Lage 
sein, gemeinsame Analysen von Fällen 
gemeinsamen Interesses effizient 
durchzuführen. Zu diesem Zweck sollte die 
Behörde in der Lage sein, gemeinsame 
Analysen grenzüberschreitender 
verdächtiger Transaktionen oder 
Tätigkeiten vorzuschlagen, zu 
koordinieren und mit allen geeigneten 
Mitteln zu unterstützen. Die gemeinsamen 
Analysen sollten ausgelöst werden, wenn 
Bedarf besteht, genau solche gemeinsamen 
Analysen gemäß den einschlägigen 
Bestimmungen des Unionsrechts 
durchzuführen. Mit ausdrücklicher 
Zustimmung der an den gemeinsamen 
Analysen teilnehmenden zentralen 
Meldestellen sollten die Bediensteten der 
Behörde, die die Durchführung 
gemeinsamer Analysen unterstützen, alle 
erforderlichen Daten und Informationen, 
einschließlich der Daten und Informationen 
zu den analysierten Fällen, empfangen und 
verarbeiten können.

(32) Für die Prüfung verdächtiger 
Tätigkeiten, die mehrere Hoheitsgebiete 
betreffen, sollten die maßgeblichen 
zentralen Meldestellen, die verknüpfte 
Meldungen erhalten haben, in der Lage 
sein, gemeinsame Analysen von Fällen 
gemeinsamen Interesses effizient 
durchzuführen. Zu diesem Zweck sollte die 
Behörde in der Lage sein, gemeinsame 
Analysen grenzüberschreitender 
verdächtiger Transaktionen oder 
Tätigkeiten zu organisieren, zu 
koordinieren und mit allen geeigneten 
Mitteln zu unterstützen. Die gemeinsamen 
Analysen sollten ausgelöst werden, wenn 
Bedarf besteht, genau solche gemeinsamen 
Analysen gemäß den einschlägigen 
Bestimmungen des Unionsrechts 
durchzuführen. Die Bediensteten der 
Behörde, die die Durchführung 
gemeinsamer Analysen koordinieren, 
sollten alle erforderlichen Daten und 
Informationen, einschließlich der Daten 
und Informationen zu den analysierten 
Fällen, empfangen und verarbeiten können.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Hinsichtlich der operativen 
Befugnisse der zentralen Meldestellen zur 
Aussetzung von Transaktionen bzw. zur 
Sperrung von Bank- und Zahlungskonten 
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ist ein umsichtiges Vorgehen erforderlich; 
Zu diesem Zweck sollten wirksame 
Mechanismen geschaffen werden, um die 
Grundrechte, einschließlich des Rechts 
auf Eigentum, zu wahren und jeglichen 
Machtmissbrauch zu verhindern.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Um die Zusammenarbeit zwischen 
den zentralen Meldestellen und der 
Behörde – unter anderem für die Zwecke 
gemeinsamer Analysen – zu erleichtern 
und zu verbessern, sollten die zentralen 
Meldestellen auf freiwilliger Basis je einen 
Bediensteten an die Behörde abordnen 
können. Die abgeordneten Bediensteten 
der nationalen zentralen Meldestellen 
sollten die Bediensteten der Behörde bei 
der Wahrnehmung aller Aufgaben im 
Zusammenhang mit den zentralen 
Meldestellen unterstützen, einschließlich 
der Durchführung gemeinsamer Analysen 
und der Erstellung von 
Bedrohungsbewertungen und strategischen 
Analysen der Bedrohungen, Risiken und 
Methoden der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung. Neben den 
gemeinsamen Analysen sollte die Behörde 
verschiedene Formen der gegenseitigen 
Unterstützung zwischen den zentralen 
Meldestellen fördern und erleichtern, unter 
anderem Schulungen und 
Personalaustausch, um den 
Kapazitätsaufbau zu verbessern und den 
Austausch von Wissen und bewährten 
Verfahren zwischen den zentralen 
Meldestellen zu ermöglichen.

(34) Um die Zusammenarbeit zwischen 
den zentralen Meldestellen und der 
Behörde – unter anderem für die Zwecke 
gemeinsamer Analysen – zu erleichtern 
und zu verbessern, sollten die zentralen 
Meldestellen je einen Bediensteten an die 
Behörde abordnen. Die abgeordneten 
Bediensteten der nationalen zentralen 
Meldestellen sollten die Bediensteten der 
Behörde bei der Wahrnehmung aller 
Aufgaben im Zusammenhang mit den 
zentralen Meldestellen unterstützen, 
einschließlich der Durchführung 
gemeinsamer Analysen und der Erstellung 
von Bedrohungsbewertungen und 
strategischen Analysen der Bedrohungen, 
Risiken und Methoden der Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung. Neben den 
gemeinsamen Analysen sollte die Behörde 
verschiedene Formen der gegenseitigen 
Unterstützung zwischen den zentralen 
Meldestellen fördern und erleichtern, unter 
anderem Schulungen und 
Personalaustausch, um den 
Kapazitätsaufbau zu verbessern und den 
Austausch von Wissen und bewährten 
Verfahren zwischen den zentralen 
Meldestellen zu ermöglichen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Behörde sollte die Verwaltung, 
das Hosting und die Pflege des speziellen 
IT-Systems FIU.net, das es den zentralen 
Meldestellen ermöglicht, untereinander 
und gegebenenfalls mit ihren Partnern aus 
Drittländern sowie anderen Dritten 
zusammenzuarbeiten und Informationen 
auszutauschen, übernehmen. Die Behörde 
sollte das System in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten auf dem neuesten 
Stand halten. Zu diesem Zweck sollte die 
Behörde sicherstellen, dass vorbehaltlich 
einer Kosten-Nutzen-Analyse jederzeit die 
modernste verfügbare Technologie für die 
Entwicklung des FIU.net eingesetzt wird.

(35) Die Behörde sollte die Verwaltung, 
das Hosting und die Pflege des speziellen 
IT-Systems FIU.net, das es den zentralen 
Meldestellen ermöglicht, untereinander 
und gegebenenfalls mit ihren Partnern aus 
Drittländern sowie anderen Dritten 
zusammenzuarbeiten und Informationen 
auszutauschen, übernehmen. Die Behörde 
sollte das System in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten auf dem neuesten 
Stand halten. Zu diesem Zweck sollte die 
Behörde sicherstellen, dass vorbehaltlich 
einer Kosten-Nutzen-Analyse jederzeit die 
modernste verfügbare Technologie für die 
Entwicklung des FIU.net eingesetzt wird. 
Die Behörde sollte sicherstellen, dass das 
FIU.net ein dezentrales Computernetz 
bleibt.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Das Leitungsorgan der Behörde 
sollte das Direktorium sein, das sich aus 
dem Vorsitzenden der Behörde und fünf 
hauptamtlichen Mitgliedern 
zusammensetzt, die vom Verwaltungsrat 
auf der Grundlage der Auswahlliste der 
Kommission ernannt werden. Um ein 
zügiges und effizientes 
Beschlussfassungsverfahren zu 
gewährleisten, sollte das Direktorium für 
die Planung und Durchführung aller 
Aufgaben der Behörde zuständig sein, es 
sei denn, dem Verwaltungsrat werden 
bestimmte Entscheidungen ausdrücklich 
übertragen. Um die Objektivität und eine 
angemessene Schnelligkeit des 
Entscheidungsprozesses im Bereich der 
direkten Beaufsichtigung der ausgewählten 
Verpflichteten zu gewährleisten, sollte das 

(42) Das Leitungsorgan der Behörde 
sollte das Direktorium sein, das sich aus 
dem Vorsitzenden der Behörde und fünf 
hauptamtlichen Mitgliedern 
zusammensetzt, die vom Verwaltungsrat 
nach Zustimmung durch das Europäische 
Parlament auf der Grundlage der im 
Hinblick auf die Geschlechter 
ausgewogenen Auswahlliste der 
Kommission ernannt werden. Um ein 
zügiges und effizientes 
Beschlussfassungsverfahren zu 
gewährleisten, sollte das Direktorium für 
die Planung und Durchführung aller 
Aufgaben der Behörde zuständig sein, es 
sei denn, dem Verwaltungsrat werden 
bestimmte Entscheidungen ausdrücklich 
übertragen. Um sicherzustellen, dass der 
Entscheidungsprozess im Bereich der 
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Direktorium alle verbindlichen Beschlüsse 
fassen, die sich an ausgewählte 
Verpflichtete richten. Darüber hinaus sollte 
das Direktorium gemeinsam mit einem 
Vertreter der Kommission für die 
Verwaltungs- und Haushaltsbeschlüsse der 
Behörde verantwortlich sein. Bei 
Entscheidungen des Direktoriums über 
die Haushaltsführung, die 
Auftragsvergabe, die Einstellung von 
Mitarbeitern und die Rechnungsprüfung 
der Behörde sollte die Zustimmung der 
Kommission erforderlich sein, da ein Teil 
der Mittel der Behörde aus dem 
Unionshaushalt bereitgestellt wird.

direkten Beaufsichtigung der ausgewählten 
Verpflichteten objektiv und schnell ist, 
sollte das Direktorium alle verbindlichen 
Beschlüsse fassen, die sich an ausgewählte 
Verpflichtete richten. Darüber hinaus sollte 
das Direktorium gemeinsam mit einem 
Vertreter der Kommission für die 
Verwaltungs- und Haushaltsbeschlüsse der 
Behörde verantwortlich sein.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Zur Sicherstellung einer 
unabhängigen Arbeitsweise der Behörde 
sollten die fünf Mitglieder des 
Direktoriums und der Vorsitzende der 
Behörde unabhängig und im Interesse der 
Union als Ganzes handeln. Sie sollten sich 
während und nach ihrer Amtszeit bei der 
Annahme bestimmter Tätigkeiten oder 
Vorteile ehrenhaft und zurückhaltend 
verhalten. Um den Eindruck zu 
vermeiden, dass ein Mitglied des 
Direktoriums seine Funktion als Mitglied 
des Direktoriums der Behörde nutzen 
könnte, um nach seiner Amtszeit eine 
hochrangige Stellung im Privatsektor zu 
erlangen, und um Interessenkonflikte nach 
dem Ausscheiden aus dem öffentlichen 
Dienst zu vermeiden, sollte für die fünf 
Mitglieder des Direktoriums, einschließlich 
des Vorsitzenden der Behörde, eine 
Karenzzeit eingeführt werden.

(44) Zur Sicherstellung einer 
unabhängigen Arbeitsweise der Behörde 
sollten die fünf Mitglieder des 
Direktoriums und der Vorsitzende der 
Behörde unabhängig und im Interesse der 
Union als Ganzes handeln. Sie sollten sich 
während und nach ihrer Amtszeit bei der 
Annahme bestimmter Tätigkeiten oder 
Vorteile ehrenhaft und zurückhaltend 
verhalten. Um zu vermeiden, dass 
Mitglieder des Direktoriums ihre Funktion 
als Mitglieder des Direktoriums der 
Behörde nutzen könnten, um nach ihrer 
Amtszeit hochrangige Stellungen im 
Privatsektor zu erlangen, und um 
Interessenkonflikte nach dem Ausscheiden 
aus dem öffentlichen Dienst zu vermeiden, 
sollte für die fünf Mitglieder des 
Direktoriums, einschließlich des 
Vorsitzenden der Behörde, eine Karenzzeit 
eingeführt werden. während der 
Karenzzeit sollte es den betreffenden 
Personen untersagt sein, eine Funktion 
bei einem Verpflichteten zu übernehmen, 
die zu Interessenkonflikten oder 
Situationen führen könnte, die objektiv 
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als Interessenkonflikt wahrgenommen 
werden können.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46a) Alle Einstellungen sollten auf der 
Grundlage der Kompetenz erfolgen, wobei 
für eine ausgewogene Vertretung von 
Frauen und Männern zu sorgen und auf 
allen Ebenen des Personals die 
erforderliche geografische 
Ausgewogenheit hinsichtlich aller 
Mitgliedstaaten zu wahren ist.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Zur Gewährleistung des 
ordnungsgemäßen Funktionierens der 
Behörde sollten die Mittel je nach 
Aufgaben und Funktionen durch eine 
Kombination aus Gebühren, die bei 
bestimmten Verpflichteten erhoben 
werden, und einem Beitrag aus dem 
Unionshaushalt bereitgestellt werden. Der 
Haushalt der Behörde sollte Teil des 
Unionshaushalts sein, der von der 
Haushaltsbehörde auf der Grundlage eines 
Vorschlags der Kommission bestätigt wird. 
Die Behörde sollte der Kommission einen 
Entwurf des Haushaltsplans und eine 
interne Haushaltsordnung zur 
Genehmigung vorlegen.

(48) Um das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Behörde 
sicherzustellen und es ihr zu ermöglichen, 
alle ihr im Rahmen dieser Verordnung 
übertragenen Aufgaben wahrzunehmen, 
sollte die Behörde mit angemessenem 
Personal und angemessenen 
Finanzmitteln ausgestattet werden; die 
Mittel sollten je nach Aufgaben und 
Funktionen durch eine Kombination aus 
Gebühren, die bei bestimmten 
Verpflichteten erhoben werden, und einem 
Beitrag aus dem Unionshaushalt 
bereitgestellt werden. Der Haushalt der 
Behörde sollte Teil des Unionshaushalts 
sein, der von der Haushaltsbehörde auf der 
Grundlage eines Vorschlags der 
Kommission bestätigt wird. Die Behörde 
sollte der Kommission einen Entwurf des 
Haushaltsplans und eine interne 
Haushaltsordnung zur Genehmigung 
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vorlegen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die Vorschriften für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans der Behörde sowie für die 
Vorlage ihrer Jahresabschlüsse sollten 
hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Staatsanwaltschaft und der 
Wirksamkeit der Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung den Bestimmungen 
der Delegierten Verordnung der 
Kommission (EU) 2019/71536 entsprechen.

(50) Die Vorschriften für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans der Behörde sowie für die 
Vorlage ihrer Jahresabschlüsse sollten 
hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Staatsanwaltschaft und der 
Wirksamkeit der Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung den Bestimmungen 
der Delegierten Verordnung der 
Kommission (EU) 2019/71536 entsprechen.

__________________ __________________
36 Delegierte Verordnung (EU) 2019/715 
der Kommission vom 18. Dezember 2018 
über die Rahmenfinanzregelung für gemäß 
dem AEUV und dem Euratom-Vertrag 
geschaffene Einrichtungen nach Artikel 70 
der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1).

36 Delegierte Verordnung (EU) 2019/715 
der Kommission vom 18. Dezember 2018 
über die Rahmenfinanzregelung für gemäß 
dem AEUV und dem Euratom-Vertrag 
geschaffene Einrichtungen nach Artikel 70 
der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1).

Begründung

Die Zusammenarbeit mit der EUStA und dem OLAF ist eine der vielen Bestimmungen in der 
Delegierten Verordnung zur Haushaltsordnung, die uneingeschränkt Anwendung findet.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Unbeschadet der Pflichten der 
Mitgliedstaaten und ihrer Behörden sollte 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
auf der Grundlage der vorliegenden 
Verordnung zum Zwecke der 
Verhinderung von Geldwäsche und 

(58) Unbeschadet der Pflichten der 
Mitgliedstaaten und ihrer Behörden sollte 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
auf der Grundlage der vorliegenden 
Verordnung zum Zwecke der 
Verhinderung von Geldwäsche und 
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Terrorismusfinanzierung als notwendig für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe 
angesehen werden, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, wobei diese 
öffentliche Gewalt der Behörde gemäß 
Artikel 5 der Verordnung (EU) 2018/1725 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates41 und Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates42 übertragen 
wurde. Wenn die Behörde Instrumente 
entwickelt oder Beschlüsse fasst, die 
erhebliche Auswirkungen auf den Schutz 
personenbezogener Daten haben könnten, 
sollte sie gegebenenfalls eng mit dem 
durch die Verordnung (EU) 2016/679 
eingesetzten Europäischen 
Datenschutzausschuss und dem durch die 
Verordnung (EU) 2018/1725 eingesetzten 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
zusammenarbeiten, um Doppelarbeit zu 
vermeiden.

Terrorismusfinanzierung als notwendig für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe 
angesehen werden, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, wobei diese 
öffentliche Gewalt der Behörde gemäß 
Artikel 5 der Verordnung (EU) 2018/1725 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates41 und Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates42 übertragen 
wurde. Wenn die Behörde Instrumente 
entwickelt oder Beschlüsse fasst, die 
erhebliche Auswirkungen auf den Schutz 
personenbezogener Daten haben könnten, 
sollte sie sich mit dem durch die 
Verordnung (EU) 2016/679 eingesetzten 
Europäischen Datenschutzausschuss und 
dem durch die Verordnung 
(EU) 2018/1725 eingesetzten Europäischen 
Datenschutzbeauftragten abstimmen, um 
Doppelarbeit zu vermeiden.

_________________ _________________
41 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

41 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

42 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

42 Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).
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 Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
 Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Die Behörde sollte kooperative 
Beziehungen zu den maßgeblichen 
Agenturen und Einrichtungen der Union 
herstellen, unter anderem zu Europol, 
Eurojust, der EUStA und den Europäischen 
Aufsichtsbehörden, insbesondere der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der 
Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde und der 
Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung. Um die 
sektorübergreifende Aufsicht und eine 
bessere Zusammenarbeit zwischen den 
Aufsichtsbehörden und den für die 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zuständigen 
Aufsichtsbehörden zu verbessern, sollte die 
Behörde außerdem kooperative 
Beziehungen zu Behörden herstellen, die 
für die Beaufsichtigung der Verpflichteten 
des Finanzsektors zuständig sind; in Bezug 
auf Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit den ihr durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 des Rates43 übertragenen 
Aufgaben schließt dies auch die 
Europäische Zentralbank ein; kooperative 
Beziehungen sollte sie auch zu den 
Abwicklungsbehörden im Sinne des 
Artikels 3 der Richtlinie 2014/59/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates44 
und den benannten 
Einlagensicherungssystemen im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 1 Nummer 18 der 
Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates45 herstellen. Zu 
diesem Zweck sollte die Behörde 
Vereinbarungen oder Absichtserklärungen 
mit diesen Einrichtungen schließen 
können, auch in Bezug auf jeden 
Informationsaustausch, der für die 
Erfüllung der jeweiligen Aufgaben der 
Behörde und dieser Stellen erforderlich ist. 

(59) Die Behörde sollte eine zentrale 
Rolle bei der Stärkung der 
Zusammenarbeit und der Erleichterung 
des Informationsflusses zwischen den 
maßgeblichen Agenturen und 
Einrichtungen der Union übernehmen, 
unter anderem Europol, Eurojust, der 
EUStA und den Europäischen 
Aufsichtsbehörden, insbesondere der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der 
Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde und der 
Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung. Um die 
sektorübergreifende Aufsicht und eine 
bessere Zusammenarbeit zwischen den 
Aufsichtsbehörden und den für die 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zuständigen 
Aufsichtsbehörden zu verbessern, sollte die 
Behörde außerdem kooperative 
Beziehungen zu Behörden herstellen, die 
für die Beaufsichtigung der Verpflichteten 
des Finanzsektors zuständig sind; in Bezug 
auf Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit den ihr durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 des Rates43 übertragenen 
Aufgaben schließt dies auch die 
Europäische Zentralbank ein; kooperative 
Beziehungen sollte sie auch zu den 
Abwicklungsbehörden im Sinne des 
Artikels 3 der Richtlinie 2014/59/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates44 
und den benannten 
Einlagensicherungssystemen im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 1 Nummer 18 der 
Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates45 herstellen, 
damit die Aufsichtsbehörden die 
Informationen der Behörden zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung in ihren 
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Die Behörde sollte sich nach besten 
Kräften darum bemühen, innerhalb der 
durch rechtliche Beschränkungen, 
einschließlich der Datenschutzvorschriften, 
vorgegebenen Grenzen auf Anfrage 
Informationen mit diesen Einrichtungen 
auszutauschen. Darüber hinaus sollte die 
Behörde einen wirksamen 
Informationsaustausch zwischen allen 
Finanzaufsichtsbehörden des 
Aufsichtssystems zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
und den genannten Behörden ermöglichen; 
dabei sollten die Zusammenarbeit und der 
Informationsaustausch auf strukturierte und 
effiziente Weise erfolgen.

Aufsichtsprozessen nutzen können und 
die Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung die 
Informationen der Aufsichtsbehörden 
nutzen können, um ihren Ansatz für die 
Aufsicht der Bekämpfung von 
Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung über die 
Institute zu informieren. Zu diesem 
Zweck sollte die Behörde Vereinbarungen 
oder Absichtserklärungen mit diesen 
Einrichtungen schließen können, auch in 
Bezug auf jeden Informationsaustausch, 
der für die Erfüllung der jeweiligen 
Aufgaben der Behörde und dieser Stellen 
erforderlich ist. Solche Vereinbarungen 
sollten einen gestrafften, kontinuierlichen 
und digitalen Informationsfluss 
ermöglichen und die Interoperabilität von 
Systemen und Daten stärken. Die Behörde 
sollte sich nach besten Kräften darum 
bemühen, innerhalb der durch rechtliche 
Beschränkungen, einschließlich der 
Datenschutzvorschriften, vorgegebenen 
Grenzen auf Anfrage Informationen mit 
diesen Einrichtungen auszutauschen. 
Darüber hinaus sollte die Behörde einen 
wirksamen Informationsaustausch 
zwischen allen Finanzaufsichtsbehörden 
des Aufsichtssystems zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
und den genannten Behörden ermöglichen; 
dabei sollten die Zusammenarbeit und der 
Informationsaustausch auf strukturierte und 
effiziente Weise erfolgen, um aus der 
Erfahrung anderer einschlägiger Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union zu schöpfen. Die Behörde sollte 
ferner eine Kontaktstelle und ein 
Protokoll für Hinweisgeber einrichten, 
wobei die erforderlichen Anforderungen 
an die Vertraulichkeit zu beachten sind. 

__________________ __________________
43 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des 
Rates vom 15. Oktober 2013 zur 
Übertragung besonderer Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Aufsicht über 

43 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des 
Rates vom 15. Oktober 2013 zur 
Übertragung besonderer Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Aufsicht über 
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Kreditinstitute auf die Europäische 
Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, 
S. 63).

Kreditinstitute auf die Europäische 
Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, 
S. 63).

44 Richtlinie 2014/59/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines 
Rahmens für die Sanierung und 
Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU 
sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190).

44 Richtlinie 2014/59/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines 
Rahmens für die Sanierung und 
Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU 
sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190).

45 Richtlinie 2014/49/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über 
Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 
vom 12.6.2014, S. 149).

45 Richtlinie 2014/49/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über 
Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 
vom 12.6.2014, S. 149).

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 63

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(63) Da die Behörde über ein breites 
Spektrum an Befugnissen und Aufgaben 
im Zusammenhang mit der direkten und 
indirekten Beaufsichtigung aller 
Verpflichteten verfügen wird, ist es 
notwendig, dass diese Befugnisse innerhalb 
einer Unionseinrichtung konsolidiert 
bleiben und nicht zu Kompetenzkonflikten 
mit anderen Unionseinrichtungen führen. 
Daher sollte die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde ihre Aufgaben 
und Befugnisse im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung nicht beibehalten, 
und die entsprechenden Artikel der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
sollten gestrichen werden. Die der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde für 

(63) Da die Behörde über ein breites 
Spektrum an Befugnissen und Aufgaben 
im Zusammenhang mit der direkten und 
indirekten Beaufsichtigung aller 
Verpflichteten verfügen wird, ist es 
notwendig, dass diese Befugnisse innerhalb 
einer Unionseinrichtung konsolidiert 
bleiben und nicht zu Kompetenzkonflikten 
mit anderen Unionseinrichtungen führen. 
Daher sollte die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde ihre Aufgaben 
und Befugnisse im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung nicht beibehalten, 
und die entsprechenden Artikel der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
sollten gestrichen werden. Die der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde für 
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die Erfüllung dieser Aufgaben 
zugewiesenen Mittel sollten auf die 
Behörde übertragen werden. Da alle drei 
Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, 
ESMA und EIOPA) mit der Behörde 
zusammenarbeiten und an den Sitzungen 
des Verwaltungsrats in der 
Aufsichtszusammensetzung als Beobachter 
teilnehmen können, sollte der Behörde in 
Bezug auf die Sitzungen des Rates der 
Aufseher der europäischen 
Aufsichtsbehörden dieselbe Möglichkeit 
eingeräumt werden. In Fällen, in denen die 
jeweiligen Räte der Aufseher Fragen 
erörtern oder beschließen, die für die 
Wahrnehmung der Aufgaben und 
Befugnisse der Behörde von Belang sind, 
sollte die Behörde an ihren Sitzungen als 
Beobachterin teilnehmen können. Die 
Artikel über die Zusammensetzung des 
Rates der Aufseher in der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der 
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates47 
und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates48 sollten daher entsprechend 
geändert werden.

die Erfüllung dieser Aufgaben 
zugewiesenen Mittel sollten auf die 
Behörde übertragen werden. Da alle drei 
Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, 
ESMA und EIOPA) mit der Behörde 
zusammenarbeiten und an den Sitzungen 
des Verwaltungsrats in der 
Aufsichtszusammensetzung als Beobachter 
teilnehmen können, sollte der Behörde in 
Bezug auf die Sitzungen des Rates der 
Aufseher der europäischen 
Aufsichtsbehörden dieselbe Möglichkeit 
eingeräumt werden, um einen 
reibungslosen Informationsaustausch zu 
sichern und einschlägige Erfahrungen zu 
nutzen. In Fällen, in denen die jeweiligen 
Räte der Aufseher Fragen erörtern oder 
beschließen, die für die Wahrnehmung der 
Aufgaben und Befugnisse der Behörde von 
Belang sind, sollte die Behörde an ihren 
Sitzungen als Beobachterin teilnehmen 
können. Die Artikel über die 
Zusammensetzung des Rates der Aufseher 
in der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, 
der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates47 
und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates48 sollten daher entsprechend 
geändert werden.

_________________ _________________
46 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung 
einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur 
Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/78/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12).

46 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung 
einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur 
Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/78/EG der Kommission 
(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12).

47 Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung 
einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 

47 Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung 
einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
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Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG 
der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 48).

Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG 
der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 48).

48 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung 
einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG 
der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 84).

48 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung 
einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG 
der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 84).

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64a) Die Aufgaben aus dem Bereich 
Finanzaufsicht müssen – auch in 
geografischer Hinsicht – ausgewogen 
verteilt werden. Die Einrichtung der 
Behörde kann dazu beitragen, die 
Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Aufsichtskapazitäten im Bereich der 
Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung zu verringern, 
was für eine wirksamere Bekämpfung der 
Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung auf 
Unionsebene von großem Nutzen ist.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64a) Fünf Jahre, nachdem die Behörde 
ihre Tätigkeit in vollem Umfang 
aufgenommen hat, sollte die Kommission 
eine Bewertung der Leistung der Behörde 
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in Bezug auf ihr Mandat, ihre Ziele, ihre 
Aufgaben und ihren Beitrag zu dem nicht 
quantifizierbaren Ziel der Bekämpfung 
krimineller Vereinigungen durch 
Entziehung ihrer Vermögenswerte 
vornehmen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) angemessene Schulungen und 
Unterstützung für ausgewählte 
Verpflichtete, Finanzaufsichtsbehörden 
und nichtfinanzielle Aufsichtsbehörden 
sowie zentrale Meldestellen bereitstellt.

Begründung

Die EBA hat kürzlich festgestellt, dass die zuständigen Behörden mitunter unter anderem 
Schwierigkeiten haben, die Strukturen der endbegünstigten Eigentümer der ihrer Aufsicht 
unterliegenden Institute zu verstehen. Eine angemessene Schulung und Unterstützung durch 
die Behörde kann hilfreich sein.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. „Kunde“ eine natürliche oder 
juristische Person, die mit dem 
Verpflichteten in einer direkten 
vertraglichen Geschäftsbeziehung steht;

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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ea) Einrichtung und Aktualisierung 
eines vernetzten EU-Vermögensregisters, 
das Informationen über die 
wirtschaftlichen Eigentümer eines 
erweiterten und klar definierten 
Spektrums von Vermögenswerten enthält 
und deren Identifizierung ermöglicht.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Überwachung und Unterstützung 
der Umsetzung des Einfrierens von 
Vermögenswerten im Rahmen der 
restriktiven Maßnahmen der Union im 
gesamten Binnenmarkt;

f) Überwachung und Unterstützung 
der Umsetzung des Einfrierens von 
Vermögenswerten, einschließlich 
virtueller Vermögenswerte und 
Kryptowährungen, im Rahmen der 
restriktiven Maßnahmen der Union im 
gesamten Binnenmarkt;

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Bereitstellung von 
Veröffentlichungen, Schulungen und 
anderen Dienstleistungen für 
Verpflichtete oder nicht verpflichtete 
Personen, um für das Thema zu 
sensibilisieren und gegen Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und Risiken [im 
Zusammenhang mit gezielten finanziellen 
Sanktionen] vorzugehen. 

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Bereitstellung angemessener 
Schulungen und Unterstützung für 
ausgewählte Verpflichtete.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Bereitstellung angemessene 
Schulungen und Unterstützung für 
Finanzaufsichtsbehörden.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Bereitstellung angemessener 
Schulungen und Unterstützung für 
nichtfinanzielle Aufsichtsbehörden.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 5 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) Bereitstellung angemessener 
Schulungen und Unterstützung für die 
zentralen Meldestellen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bis zum Ende eines jeden Jahres 
legt der Vorsitzende der Behörde dem 
Verwaltungsrat in der in Artikel 46 
Absatz 2 genannten 
Aufsichtszusammensetzung eine 
konsolidierte Planung der thematischen 
Überprüfungen vor, die die 
Aufsichtsbehörden im darauffolgenden 
Jahr durchzuführen beabsichtigen.

(2) Bis zum Ende eines jeden Jahres 
legt der Vorsitzende der Behörde dem 
Verwaltungsrat in der in Artikel 46 
Absatz 2 genannten 
Aufsichtszusammensetzung eine 
konsolidierte Planung der thematischen 
Überprüfungen vor, die die 
Aufsichtsbehörden im darauffolgenden 
Jahr durchzuführen beabsichtigen. Der 
Vorsitzende kann auch eine 
Stellungnahme zu potenziellen Mängeln 
oder Bereichen abgeben, die von den 
thematischen Überprüfungen nicht 
ausreichend abgedeckt werden. Der 
Verwaltungsrat in der 
Aufsichtszusammensetzung kann 
Empfehlungen für thematische 
Überprüfungen an die Aufsichtsbehörden 
richten, damit diese in künftige 
Arbeitsprogramme aufgenommen werden. 
In solchen Fällen übermitteln die 
Aufsichtsbehörden dem Verwaltungsrat in 
der Aufsichtszusammensetzung vor dem 
31. Oktober des Folgejahres eine 
schriftliche Antwort.

Begründung

Die Behörde sollte befugt sein, Stellungnahmen zu potenziellen Interessengebieten 
abzugeben, die von den nationalen Behörden nicht abgedeckt werden, da sie Daten 
möglicherweise besser aggregieren und das Bewusstsein dafür in der gesamten EU schärfen 
kann.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Behörde erleichtert und fördert 
mindestens die folgenden Tätigkeiten:

(2) Die Behörde organisiert, erleichtert 
und fördert mindestens die folgenden 
Tätigkeiten:
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Jede Aufsichtsbehörde kann im 
Zusammenhang mit ihren 
Aufsichtsaufgaben bei der Behörde ein 
Ersuchen auf gegenseitige Unterstützung 
stellen, in dem angegeben wird, welche Art 
von Unterstützung die Bediensteten der 
Behörde, die Bediensteten einer oder 
mehrerer Aufsichtsbehörden oder eine 
Kombination aus beiden leisten kann. 
Betrifft der Antrag Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Beaufsichtigung 
bestimmter Verpflichteter, so stellt die 
ersuchende Aufsichtsbehörde sicher, dass 
zu allen für die Unterstützungsleistung 
erforderlichen Informationen und Daten 
Zugang gewährt werden kann. Die 
Behörde bewahrt die Informationen über 
bestimmte Fachbereiche und über die 
Kapazitäten der Aufsichtsbehörden zur 
Leistung gegenseitiger Unterstützung auf 
und aktualisiert sie regelmäßig.

(3) Jede Aufsichtsbehörde kann im 
Zusammenhang mit ihren 
Aufsichtsaufgaben bei der Behörde ein 
Ersuchen auf gegenseitige Unterstützung 
stellen, in dem angegeben wird, welche Art 
von Unterstützung die Bediensteten der 
Behörde, die Bediensteten einer oder 
mehrerer Aufsichtsbehörden oder eine 
Kombination aus beiden leisten kann. 
Betrifft der Antrag Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Beaufsichtigung 
bestimmter Verpflichteter, so stellt die 
ersuchende Aufsichtsbehörde sicher, dass 
zu allen für die Unterstützungsleistung 
erforderlichen Informationen und Daten 
Zugang gewährt werden kann. Die 
Behörde bewahrt die Informationen über 
bestimmte Fachbereiche und über die 
Kapazitäten der Aufsichtsbehörden zur 
Leistung gegenseitiger Unterstützung auf 
und aktualisiert sie regelmäßig. Die 
Behörde kann von sich aus potenzielle 
Interessenbereiche ermitteln und die 
Aufsichtsbehörden auffordern, um 
Amtshilfe zu ersuchen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Behörde konsultiert den 
Europäischen Datenschutzbeauftragten, 
um für die verschiedenen Arten von 
verarbeiteten Daten die jeweilige 
Aufbewahrungsdauer festzulegen.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die von den zuständigen Behörden 
eingeholten Informationen über 
Schwächen, die bei laufenden Aufsichts- 
und Zulassungsverfahren in den 
Prozessen und Verfahren, in der 
Governance, bei der Zuverlässigkeit und 
Eignung, beim Erwerb qualifizierter 
Beteiligungen, in den Geschäftsmodellen 
und Tätigkeiten von 
Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors 
in Bezug auf die Verhinderung und 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung festgestellt 
worden sind, sowie über die Maßnahmen, 
die von den zuständigen Behörden als 
Reaktion auf die folgenden wesentlichen 
Schwächen, die eine oder mehrere 
Anforderungen der in Artikel 1 Absatz 2 
der vorliegenden Verordnung, Artikel 1 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 und Artikel 1 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
genannten Gesetzgebungsakten der Union 
beziehungsweise jegliche sie umsetzenden 
nationalen Rechtsvorschriften betreffen, 
ergriffen wurden, im Hinblick auf die 
Verhinderung und Bekämpfung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke 
der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung:
i) ein Verstoß oder potenzieller Verstoß 
durch einen Akteur des Finanzsektors 
gegen solche Anforderungen,
ii) die unangemessene oder unwirksame 
Anwendung solchen Anforderungen 
durch einen Akteur des Finanzsektors 
oder
iii) die unangemessene oder unwirksame 
Anwendung interner Strategien und 
Verfahren durch einen Akteur des 
Finanzsektors zur Sicherstellung der 
Einhaltung von solchen Anforderungen.
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Jede Aufsichtsbehörde und jede 
nicht für die Bekämpfung der Geldwäsche 
zuständige Behörde kann an die Behörde 
ein begründetes Ersuchen um 
Informationen richten, die gemäß Absatz 2 
erhoben wurden und für ihre 
Aufsichtstätigkeiten von Belang sind. Die 
Behörde prüft diese Ersuchen und stellt die 
von den Aufsichtsbehörden oder den nicht 
für die Bekämpfung der Geldwäsche 
zuständigen Behörden angeforderten 
Informationen zeitnah nach dem Grundsatz 
„Kenntnis nur, wenn nötig“ und auf 
vertraulicher Basis zur Verfügung. Die 
Behörde unterrichtet die Behörde, die die 
angeforderten Informationen ursprünglich 
bereitgestellt hat, über die Identität der 
ersuchenden Aufsichtsbehörde oder 
sonstigen ersuchenden Behörde, die 
Identität des betroffenen Verpflichteten, 
den Grund für das Auskunftsersuchen 
sowie darüber, ob der ersuchenden 
Behörde die betreffenden Informationen 
übermittelt wurden.

(4) Jede Aufsichtsbehörde und jede 
nicht für die Bekämpfung der Geldwäsche 
zuständige Behörde, darunter auch die 
EUStA, das OLAF und Europol, kann an 
die Behörde ein begründetes Ersuchen um 
Informationen richten, die gemäß Absatz 2 
erhoben wurden und für ihre 
Aufsichtstätigkeiten von Belang sind. Die 
Behörde prüft diese Ersuchen und stellt die 
von den Aufsichtsbehörden oder den nicht 
für die Bekämpfung der Geldwäsche 
zuständigen Behörden angeforderten 
Informationen zeitnah nach dem Grundsatz 
„Kenntnis nur, wenn nötig“ und auf 
vertraulicher Basis zur Verfügung. Die 
Behörde unterrichtet die Behörde, die die 
angeforderten Informationen ursprünglich 
bereitgestellt hat, über die Identität der 
ersuchenden Aufsichtsbehörde oder 
sonstigen ersuchenden Behörde, die 
Identität des betroffenen Verpflichteten, 
den Grund für das Auskunftsersuchen 
sowie darüber, ob der ersuchenden 
Behörde die betreffenden Informationen 
übermittelt wurden. 

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) Unternehmen, die in der Union an 
der Ausgabe oder dem Vertrieb von 
Kryptowerten oder an dem Handel mit 
diesen beteiligt sind oder Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit Kryptowerten 
erbringen,
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 Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) in Bezug auf das Kundenrisiko: 
Anteil gebietsfremder Kunden, Präsenz 
und Anteil der Kunden, die als politisch 
exponierte Personen identifiziert wurden;

a) in Bezug auf das Kundenrisiko: 
Anteil gebietsfremder Kunden, Präsenz 
und Anteil der Kunden, die als politisch 
exponierte Personen identifiziert wurden, 
und Anteil der Begünstigten von 
Unionsgeldern, einschließlich der 
Endbegünstigten;

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Personen oder deren Vertreter und bei 
juristischen Personen und nicht 
rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz 
oder Satzung zur Vertretung berufenen 
Personen stellen die geforderten 
Informationen zur Verfügung. 
Ordnungsgemäß bevollmächtigte 
Rechtsanwälte können die Auskünfte im 
Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere 
bleiben in vollem Umfang dafür 
verantwortlich, dass die erteilten Auskünfte 
vollständig, sachlich richtig oder nicht 
irreführend sind.

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Personen oder deren Vertreter und bei 
juristischen Personen und nicht 
rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz 
oder Satzung zur Vertretung berufenen 
Personen arbeiten unverzüglich mit der 
Behörde zusammen und stellen die 
geforderten Informationen zur Verfügung. 
Ordnungsgemäß bevollmächtigte 
Rechtsanwälte können die Auskünfte im 
Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere 
bleiben in vollem Umfang dafür 
verantwortlich, dass die erteilten Auskünfte 
vollständig, sachlich richtig oder nicht 
irreführend sind.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zur Wahrnehmung der ihr durch 
diese Verordnung übertragenen Aufgaben 
kann die Behörde alle erforderlichen 

(1) Zur Wahrnehmung der ihr durch 
diese Verordnung übertragenen Aufgaben 
kann die Behörde alle erforderlichen 
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Untersuchungen in Bezug auf ausgewählte 
Verpflichtete oder natürliche oder 
juristische Personen durchführen, die bei 
einem ausgewählten Verpflichteten 
beschäftigt sind oder einem solchen 
angehören und in einem Mitgliedstaat 
niedergelassen oder ansässig sind.

Untersuchungen in Bezug auf ausgewählte 
Verpflichtete, andere Unternehmen 
derselben Gruppe wie die ausgewählten 
Verpflichteten oder natürliche oder 
juristische Personen durchführen, die bei 
einem ausgewählten Verpflichteten 
beschäftigt sind oder einem solchen 
angehören und in einem Mitgliedstaat 
niedergelassen oder ansässig sind.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Stellt die Behörde bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser 
Verordnung ernsthafte Anhaltspunkte für 
das Vorliegen von Tatsachen fest, die 
Straftaten darstellen könnten, verweist sie 
diese Sachverhalte zur strafrechtlichen 
Verfolgung an die zuständigen nationalen 
Behörden. Ferner sieht die Behörde davon 
ab, verwaltungsrechtliche Geldbußen oder 
Zwangsgelder zu verhängen, wenn ein 
früherer Freispruch oder eine frühere 
Verurteilung aufgrund identischer 
Tatsachen oder im Wesentlichen 
gleichartiger Tatsachen als Ergebnis eines 
Strafverfahrens nach nationalem Recht 
Rechtskraft erlangt hat.

(8) Stellt die Behörde bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser 
Verordnung ernsthafte Anhaltspunkte für 
das Vorliegen von Tatsachen fest, die 
Straftaten darstellen könnten, verweist sie 
diese Sachverhalte zur strafrechtlichen 
Verfolgung an die zuständigen nationalen 
Behörden oder falls erforderlich an die 
EUStA. Ferner sieht die Behörde davon ab, 
verwaltungsrechtliche Geldbußen oder 
Zwangsgelder zu verhängen, wenn ein 
früherer Freispruch oder eine frühere 
Verurteilung aufgrund identischer 
Tatsachen oder im Wesentlichen 
gleichartiger Tatsachen als Ergebnis eines 
Strafverfahrens nach nationalem Recht 
Rechtskraft erlangt hat.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Behörde nimmt regelmäßige 
Bewertungen einiger oder aller Tätigkeiten 
einer, mehrerer oder aller 
Finanzaufsichtsbehörden vor, 
einschließlich einer Bewertung ihrer 
Instrumente und Ressourcen, um ein hohes 

(1) Die Behörde nimmt regelmäßige 
Bewertungen einiger oder aller Tätigkeiten 
einer, mehrerer oder aller 
Finanzaufsichtsbehörden vor, 
einschließlich einer Bewertung ihrer 
Instrumente und Ressourcen, um ein hohes 
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Niveau der Aufsichtsstandards und -
praktiken sicherzustellen. Die 
Bewertungen umfassen eine Überprüfung 
der Anwendung der gemäß Artikel 8 
entwickelten Aufsichtsmethode zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und erfassen alle 
Finanzaufsichtsbehörden in einem 
einzelnen Bewertungszyklus. Die Dauer 
eines jeden Bewertungszyklus wird von der 
Behörde festgelegt und darf sieben Jahre 
nicht überschreiten.

Niveau der Aufsichtsstandards und -
praktiken sicherzustellen. Die 
Bewertungen umfassen eine Überprüfung 
der Anwendung der gemäß Artikel 8 
entwickelten Aufsichtsmethode zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und erfassen alle 
Finanzaufsichtsbehörden in einem 
einzelnen Bewertungszyklus. Eine 
Finanzaufsichtsbehörde kann in einem 
einzigen Bewertungszyklus mehrmals 
erfasst werden. Die Dauer eines jeden 
Bewertungszyklus wird von der Behörde 
festgelegt und darf sieben Jahre nicht 
überschreiten.

Begründung

Bei besonders risikobehafteten Finanzaufsichtsbehörden kann es erforderlich sein, in einem 
Bewertungszyklus mehrere Bewertungen durchzuführen.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Finanzaufsichtsbehörden 
unternehmen alle erdenklichen 
Anstrengungen, um den spezifischen 
Folgemaßnahmen, die ihnen infolge der 
Bewertung vorgeschrieben werden, 
nachzukommen.

(4) Die Finanzaufsichtsbehörden 
unternehmen alle erdenklichen 
Anstrengungen, um den spezifischen 
Folgemaßnahmen, die ihnen infolge der 
Bewertung vorgeschrieben werden, 
nachzukommen, und erstatten der 
Behörde Bericht über die Umsetzung der 
Folgemaßnahmen. Die Behörde legt zwei 
Jahre nach Veröffentlichung der 
Bewertung einen Folgebericht vor. Im 
Folgebericht wird unter anderem 
bewertet, ob die Maßnahmen, die die 
bewerteten nichtfinanziellen 
Aufsichtsbehörden ergriffen haben, 
angemessen und wirksam sind. Die 
Behörde veröffentlicht die Ergebnisse des 
Folgeberichts auf ihrer Website.

Begründung

Die Behörde muss die Umsetzung ihrer Maßnahmen überwachen, um für eine angemessene 
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Aufsicht zu sorgen. Darüber hinaus kann mehr Transparenz zu einem kohärenten Ansatz in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten beitragen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) bei der Organisation von 
Sitzungen des Kollegiums Unterstützung 
leisten, wenn die zuständigen 
Finanzaufsichtsbehörden darum ersuchen;

b) Sitzungen des Kollegiums 
Unterstützung organisieren, wenn die 
zuständigen Finanzaufsichtsbehörden 
darum ersuchen;

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) bei der Organisation gemeinsamer 
Aufsichtspläne und gemeinsamer 
Prüfungen Unterstützung leisten;

c) gemeinsame Aufsichtspläne und 
gemeinsame Prüfungen Unterstützung 
organisieren;

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 sind 
die Bediensteten der Behörde an den 
Aufsichtskollegien uneingeschränkt 
beteiligt und können daher an den 
Aktivitäten der Aufsichtskollegien zur 
Bekämpfung der Geldwäsche teilnehmen, 
unter Einschluss von Kontrollen vor Ort, 
die gemeinsam von zwei oder mehr 
Finanzaufsichtsbehörden durchgeführt 
werden.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 sind 
die Bediensteten der Behörde 
uneingeschränkt an den Aufsichtskollegien 
beteiligt und können daher an den 
Aktivitäten der Aufsichtskollegien zur 
Bekämpfung der Geldwäsche, teilnehmen, 
unter Einschluss von Kontrollen vor Ort.

Änderungsantrag 46
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Behörde veröffentlicht die 
Ergebnisse der vergleichenden Analyse auf 
ihrer Website und legt der Kommission 
eine Stellungnahme vor, wenn sie auf der 
Grundlage des Ergebnisses der 
vergleichenden Analyse oder sonstiger, 
von der Behörde bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben erlangter Informationen zu 
der Auffassung gelangt, dass aus Sicht der 
Union eine weitere Harmonisierung der 
Unionsvorschriften für Verpflichtete im 
nichtfinanziellen Sektor oder 
nichtfinanzielle Aufsichtsbehörden 
erforderlich ist.

(5) Die Behörde veröffentlicht die 
Ergebnisse der vergleichenden Analyse 
sowie Leitlinien und Empfehlungen 
gemäß Absatz 4 auf ihrer Website und legt 
der Kommission eine Stellungnahme vor, 
wenn sie auf der Grundlage des 
Ergebnisses der vergleichenden Analyse 
oder sonstiger, von der Behörde bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erlangter 
Informationen zu der Auffassung gelangt, 
dass aus Sicht der Union eine weitere 
Harmonisierung der Unionsvorschriften für 
Verpflichtete im nichtfinanziellen Sektor 
oder nichtfinanzielle Aufsichtsbehörden 
erforderlich ist.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Auf Ersuchen einer oder mehrerer 
Aufsichtsbehörden des nichtfinanziellen 
Sektors, des Europäischen Parlaments, des 
Rates, der Kommission oder von Amts 
wegen, einschließlich in Fällen, in denen 
dies auf stichhaltigen Informationen 
natürlicher oder juristischer Personen 
beruht, und nach Unterrichtung der 
betroffenen Aufsichtsbehörde des 
nichtfinanziellen Sektors legt die Behörde 
dar, wie sie in dem betreffenden Fall 
vorzugehen gedenkt, und führt 
gegebenenfalls eine Untersuchung der 
angeblichen Verletzung oder 
Nichtanwendung des Unionsrechts durch.

(2) Auf Ersuchen einer oder mehrerer 
Aufsichtsbehörden des nichtfinanziellen 
Sektors, des Europäischen Parlaments, des 
Rates, der Kommission oder von Amts 
wegen, einschließlich in Fällen, in denen 
dies auf stichhaltigen Informationen 
natürlicher oder juristischer Personen 
beruht, und nach Unterrichtung der 
betroffenen Aufsichtsbehörde des 
nichtfinanziellen Sektors legt die Behörde 
dar, wie sie in dem betreffenden Fall 
vorzugehen gedenkt, und führt 
gegebenenfalls eine Untersuchung der 
angeblichen Verletzung oder 
Nichtanwendung des Unionsrechts durch. 
Die betroffene Aufsichtsbehörde des 
nichtfinanziellen Sektors wird von der 
Behörde möglichst über den Fortgang 
dieser Untersuchung auf dem Laufenden 
gehalten.
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Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Stellt eine zentrale Meldestelle 
eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 25 der 
[Amt für Veröffentlichungen: bitte die 
nächste Nummer zur Geldwäscherichtlinie 
einfügen, COM(2021) 423] fest, dass 
möglicherweise eine gemeinsame Analyse 
mit einer oder mehreren zentralen 
Meldestellen in anderen Mitgliedstaaten 
durchgeführt werden muss, so teilt sie dies 
der Behörde mit. Die Behörde unterrichtet 
die zentralen Meldestellen in allen 
maßgeblichen Mitgliedstaaten und fordert 
sie auf, sich innerhalb von fünf Tagen nach 
der ursprünglichen Bekanntgabe an der 
gemeinsamen Analyse zu beteiligen. Zu 
diesem Zweck nutzt die Behörde gesicherte 
Kommunikationskanäle. Die zentralen 
Meldestellen in allen maßgeblichen 
Mitgliedstaaten ziehen in Erwägung, sich 
an der gemeinsamen Analyse zu beteiligen. 
Die Behörde stellt sicher, dass die 
gemeinsame Analyse innerhalb von 
20 Tagen nach der ursprünglichen 
Bekanntgabe eingeleitet wird.

(1) Stellt eine zentrale Meldestelle 
eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 25 der 
[Amt für Veröffentlichungen: bitte die 
nächste Nummer zur Geldwäscherichtlinie 
einfügen, COM(2021) 423] fest, dass 
möglicherweise eine gemeinsame Analyse 
mit einer oder mehreren zentralen 
Meldestellen in anderen Mitgliedstaaten 
durchgeführt werden muss, so teilt sie dies 
der Behörde mit. Die Behörde unterrichtet 
die zentralen Meldestellen in allen 
maßgeblichen Mitgliedstaaten und fordert 
sie auf, sich innerhalb von fünf Tagen nach 
der ursprünglichen Bekanntgabe an der 
gemeinsamen Analyse zu beteiligen. Zu 
diesem Zweck nutzt die Behörde gesicherte 
Kommunikationskanäle. Die zentralen 
Meldestellen in allen maßgeblichen 
Mitgliedstaaten ziehen in Erwägung, sich 
an der gemeinsamen Analyse zu beteiligen. 
Die Behörde stellt sicher, dass die 
gemeinsame Analyse innerhalb von 
20 Tagen nach der ursprünglichen 
Bekanntgabe eingeleitet wird. Die Behörde 
kann den zentralen Meldestellen auf 
eigene Initiative Bereiche vorschlagen, in 
denen möglicherweise eine gemeinsame 
Analyse durchgeführt werden kann.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Mit ausdrücklicher Zustimmung 
der an der gemeinsamen Analyse 
teilnehmenden zentralen Meldestellen 
erhalten die Bediensteten der Behörde, die 

(3) Die Bediensteten der Behörde, die 
die Durchführung gemeinsamer Analysen 
organisieren, erhalten Zugang zu allen 
Daten, die den Gegenstand der 
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die Durchführung gemeinsamer Analysen 
unterstützen, Zugang zu allen Daten, die 
den Gegenstand der gemeinsamen Analyse 
betreffen; ferner können sie diese Daten 
verarbeiten.

gemeinsamen Analyse betreffen, und 
können diese Daten verarbeiten.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Behörde stellt im Einklang mit 
den entwickelten Methoden und Verfahren 
alle für die Durchführung der jeweiligen 
gemeinsamen Analyse erforderlichen 
Instrumente zur Verfügung und leistet 
operative Unterstützung. Insbesondere 
richtet die Behörde einen 
zweckbestimmten, sicheren 
Kommunikationskanal für die 
Durchführung der gemeinsamen Analyse 
ein und sorgt für die entsprechend 
geeignete technische Koordinierung unter 
Einschluss von IT-Support sowie 
haushaltstechnischer und logistischer 
Unterstützung.

(4) Die Behörde stellt im Einklang mit 
den entwickelten Methoden und Verfahren 
alle für die Durchführung der jeweiligen 
gemeinsamen Analyse erforderlichen 
Instrumente zur Verfügung und leistet 
operative Unterstützung. Insbesondere 
richtet die Behörde einen 
zweckbestimmten, sicheren 
Kommunikationskanal für die 
Durchführung der gemeinsamen Analyse 
ein und sorgt für die entsprechend 
geeignete technische Koordinierung unter 
Einschluss von IT-Support sowie 
haushaltstechnischer und logistischer 
Unterstützung. Die Behörde kann 
erforderlichenfalls das OLAF, Europol, 
Eurojust und die EUStA sowie alle 
anderen Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union um 
Unterstützung ersuchen.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Behörde kann auf der 
Grundlage der in Absatz 2 genannten 
Rückmeldungen oder von Amts wegen 
Folgeberichte über die Durchführung 
gemeinsamer Analysen herausgeben, 
einschließlich spezifischer Vorschläge für 

(3) Die Behörde gibt auf der Grundlage 
der in Absatz 2 genannten Rückmeldungen 
oder von Amts wegen Folgeberichte über 
die Durchführung gemeinsamer Analysen 
heraus, einschließlich spezifischer 
Vorschläge für Anpassungen in Bezug auf 
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Anpassungen in Bezug auf die Methoden 
und Verfahren für die Durchführung 
gemeinsamer Analysen und 
Schlussfolgerungen zu den Ergebnissen der 
gemeinsamen Analysen. Die 
verfahrenstechnischen und operativen 
Aspekte des Folgeberichts werden, ohne 
vertrauliche oder beschränkt zugängliche 
Informationen über den Fall offenzulegen, 
an alle zentralen Meldestellen 
weitergeleitet. Die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen im Zusammenhang mit der 
Durchführung der gemeinsamen Analysen 
werden an die zentralen Meldestellen, die 
an den maßgeblichen gemeinsamen 
Analysen beteiligt waren, sowie an alle 
anderen zentralen Meldestellen 
weitergeleitet, sofern diese 
Schlussfolgerungen keine vertraulichen 
oder beschränkt zugänglichen 
Informationen enthalten.

die Methoden und Verfahren für die 
Durchführung gemeinsamer Analysen und 
Schlussfolgerungen zu den Ergebnissen der 
gemeinsamen Analysen. Die 
verfahrenstechnischen und operativen 
Aspekte des Folgeberichts werden, ohne 
vertrauliche oder beschränkt zugängliche 
Informationen über den Fall offenzulegen, 
an alle zentralen Meldestellen 
weitergeleitet. Die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen im Zusammenhang mit der 
Durchführung der gemeinsamen Analysen 
werden an die zentralen Meldestellen, die 
an den maßgeblichen gemeinsamen 
Analysen beteiligt waren, sowie an alle 
anderen zentralen Meldestellen 
weitergeleitet, sofern diese 
Schlussfolgerungen keine vertraulichen 
oder beschränkt zugänglichen 
Informationen enthalten.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die zentrale Meldestelle eines 
jeden Mitgliedstaats kann einen 
Bediensteten an die Behörde abordnen. 
Der abgeordnete Bedienstete der 
nationalen zentralen Meldestelle hat seinen 
regelmäßigen Arbeitsplatz am Sitz der 
Behörde.

(1) Die zentrale Meldestelle eines 
jeden Mitgliedstaats ordnet einen 
Bediensteten an die Behörde ab. Der 
abgeordnete Bedienstete der nationalen 
zentralen Meldestelle hat seinen 
regelmäßigen Arbeitsplatz am Sitz der 
Behörde.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Personalaustausch- und 
Entsendungsprogramme, einschließlich der 
Entsendung von Bediensteten der zentralen 

b) Personalaustausch- und 
Entsendungsprogramme, einschließlich der 
Entsendung von Bediensteten der zentralen 
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Meldestelle eines Mitgliedstaats zur 
Behörde;

Meldestelle eines Mitgliedstaats zur 
Behörde und von Bediensteten der 
Behörde zu den nationalen zentralen 
Meldestellen;

Begründung

Die Abordnung von Bediensteten der Behörde in die Mitgliedstaaten kann zu einheitlichen 
Auffassungen und Fachkenntnissen in allen Mitgliedstaaten beitragen.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Jede zentrale Meldestelle kann der 
Behörde ein Ersuchen um gegenseitige 
Unterstützung im Zusammenhang mit den 
Aufgaben der zentralen Meldestelle 
übermitteln; dabei gibt sie im Einzelnen an, 
welche Art von Unterstützung von den 
Bediensteten der Behörde, den 
Bediensteten einer oder mehrerer zentraler 
Meldestellen oder einer Kombination aus 
beiden geleistet werden kann. Die um 
gegenseitige Unterstützung ersuchende 
zentrale Meldestelle gewährleistet den 
Zugang zu allen Informationen und Daten, 
die für die Leistung dieser Unterstützung 
erforderlich sind. Die Behörde bewahrt 
Informationen über bestimmte 
Fachbereiche und über die Kapazitäten der 
zentralen Meldestellen zur Leistung 
gegenseitiger Unterstützung auf und 
aktualisiert sie regelmäßig.

(2) Jede zentrale Meldestelle kann der 
Behörde ein Ersuchen um gegenseitige 
Unterstützung im Zusammenhang mit den 
Aufgaben der zentralen Meldestelle 
übermitteln; dabei gibt sie im Einzelnen an, 
welche Art von Unterstützung von den 
Bediensteten der Behörde, den 
Bediensteten einer oder mehrerer zentraler 
Meldestellen oder einer Kombination aus 
beiden geleistet werden kann. Die um 
gegenseitige Unterstützung ersuchende 
zentrale Meldestelle gewährleistet den 
Zugang zu allen Informationen und Daten, 
die für die Leistung dieser Unterstützung 
erforderlich sind. Die Behörde bewahrt 
Informationen über bestimmte 
Fachbereiche und über die Kapazitäten der 
zentralen Meldestellen zur Leistung 
gegenseitiger Unterstützung auf und 
aktualisiert sie regelmäßig. Die Behörde 
kann auch von sich aus jeder zentralen 
Meldestelle Unterstützung anbieten.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Behörde gewährleistet das 
unterbrechungslose Funktionieren des 

(2) Die Behörde gewährleistet das 
unterbrechungslose Funktionieren des 



PE719.717v02-00 38/57 AD\1256293DE.docx

DE

FIU.net und hält es auf dem neuesten 
Stand. Soweit dies zur Unterstützung oder 
Stärkung des Informationsaustausches und 
der Zusammenarbeit zwischen den 
zentralen Meldestellen erforderlich ist, 
konzipiert und implementiert die Behörde 
auf der Grundlage der Erfordernisse der 
zentralen Meldestellen erweiterte oder 
zusätzliche Funktionalitäten von FIU.net 
oder stellt diese anderweitig zur 
Verfügung.

FIU.net und hält es auf dem neuesten 
Stand. Soweit dies zur Unterstützung oder 
Stärkung des Informationsaustausches und 
der Zusammenarbeit zwischen den 
zentralen Meldestellen erforderlich ist, 
konzipiert und implementiert die Behörde 
auf der Grundlage der Erfordernisse der 
zentralen Meldestellen erweiterte oder 
zusätzliche Funktionalitäten von FIU.net 
oder stellt diese anderweitig zur 
Verfügung. Die Behörde stellt sicher, dass 
FIU.net ein dezentrales 
Computernetzwerk bleibt.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Koordinierung, Verwaltung und 
Unterstützung von Tests;

b) die Organisation, Koordinierung, 
Verwaltung und Unterstützung von Tests;

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Zur Wahrnehmung der in den 
Absätzen 1, 2 und 3 genannten Aufgaben 
ist die Behörde befugt, rechtsverbindliche 
Verträge oder Vereinbarungen mit 
Drittdienstleistern zu schließen oder 
einzugehen.

(4) Zur Wahrnehmung der in den 
Absätzen 1, 2 und 3 genannten 
Aufgaben verfügt die Behörde über 
spezielles Personal, um das Funktionieren 
und die Sicherheit von FIU.net 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bevor sie die Standards der Kommission 
übermittelt, führt die Behörde öffentliche 

Bevor sie die Standards der Kommission 
übermittelt, führt die Behörde öffentliche 
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Konsultationen zu Entwürfen technischer 
Regulierungsstandards durch und 
analysiert die damit verbundenen 
potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte, es 
sei denn, solche Konsultationen und 
Analysen sind im Verhältnis zum 
Geltungsbereich und zu den 
Auswirkungen der betreffenden 
Standards oder im Verhältnis zur 
besonderen Dringlichkeit der 
Angelegenheit in hohem Maße 
unangemessen.

Konsultationen zu Entwürfen technischer 
Regulierungsstandards durch und 
analysiert die damit verbundenen 
potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission führt öffentliche 
Konsultationen zu Entwürfen technischer 
Regulierungsstandards durch und 
analysiert die damit verbundenen 
potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte, es 
sei denn, solche Konsultationen und 
Analysen sind im Verhältnis zum 
Geltungsbereich und zu den 
Auswirkungen der betreffenden 
Standards oder im Verhältnis zur 
besonderen Dringlichkeit der 
Angelegenheit unangemessen.

Die Kommission führt öffentliche 
Konsultationen zu Entwürfen technischer 
Regulierungsstandards durch und 
analysiert die damit verbundenen 
potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 41 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Europäische Parlament oder 
der Rat können gegebenenfalls das 
zuständige Mitglied der Kommission 
zusammen mit dem Vorsitzenden der 
Behörde innerhalb eines Monats nach der 
in Absatz 1 genannten Unterrichtung zu 
einer Ad-hoc-Sitzung des zuständigen 
Ausschusses des Europäischen Parlaments 

(2) Das Europäische Parlament oder 
der Rat können gegebenenfalls das 
zuständige Mitglied der Kommission 
zusammen mit dem Vorsitzenden der 
Behörde innerhalb drei Monaten nach der 
in Absatz 1 genannten Unterrichtung zu 
einer Ad-hoc-Sitzung des zuständigen 
Ausschusses des Europäischen Parlaments 
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oder des Rates zur Darlegung und 
Erläuterung ihrer Differenzen einladen.

oder des Rates zur Darlegung und 
Erläuterung ihrer Differenzen einladen.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bevor sie die Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards der Kommission 
übermittelt, führt die Behörde öffentliche 
Konsultationen durch und analysiert die 
damit verbundenen potenziellen Kosten- 
und Nutzeneffekte, es sei denn, solche 
Konsultationen und Analysen sind im 
Verhältnis zum Geltungsbereich und zu 
den Auswirkungen der betreffenden 
Standards oder im Verhältnis zur 
besonderen Dringlichkeit der 
Angelegenheit in hohem Maße 
unangemessen.

Bevor sie die Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards der Kommission 
übermittelt, führt die Behörde öffentliche 
Konsultationen durch und analysiert die 
damit verbundenen potenziellen Kosten- 
und Nutzeneffekte.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Um kohärente, effiziente und 
wirksame Aufsichtspraktiken und 
Verfahren im Zusammenhang mit 
zentralen Meldestellen zu schaffen und 
eine gemeinsame, einheitliche und 
kohärente Anwendung des Unionsrechts zu 
gewährleisten, gibt die Behörde Leitlinien 
heraus, die sich an alle Aufsichtsbehörden 
und zentralen Meldestellen bzw. alle 
Verpflichteten richten; ferner gibt sie an 
eine oder mehrere zentrale Meldestelle(n) 
bzw. einen oder mehrere Verpflichtete(n) 
gerichtete Empfehlungen heraus.

(1) Um kohärente, effiziente und 
wirksame Aufsichtspraktiken und 
Verfahren im Zusammenhang mit 
zentralen Meldestellen zu schaffen und 
eine gemeinsame, einheitliche und 
kohärente Anwendung des Unionsrechts zu 
gewährleisten, gibt die Behörde Leitlinien 
heraus, die sich an alle Aufsichtsbehörden 
und zentralen Meldestellen bzw. alle 
Verpflichteten richten; ferner gibt sie an 
eine oder mehrere zentrale Meldestelle(n) 
bzw. einen oder mehrere Verpflichtete(n) 
gerichtete Empfehlungen heraus. Die 
Behörde arbeitet eng mit anderen 
Organen, Einrichtungen, Ämtern und 
Agenturen der Union zusammen, die Teil 
des Rahmens für die Bekämpfung von 
Geldwäsche und 
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Terrorismusfinanzierung sind, um die 
Effizienz zu steigern und 
Überschneidungen zu vermeiden.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Behörde macht öffentlich, dass eine 
Aufsichtsbehörde der betreffenden 
Leitlinie oder Empfehlung nicht 
nachkommt oder nicht nachzukommen 
beabsichtigt. Die Behörde kann zudem von 
Fall zu Fall die Veröffentlichung der von 
der Aufsichtsbehörde angegebenen Gründe 
für die Nichteinhaltung einer Leitlinie oder 
Empfehlung beschließen. Die 
Aufsichtsbehörde wird im Voraus über 
eine solche Veröffentlichung informiert.

Die Behörde macht öffentlich, dass eine 
Aufsichtsbehörde der betreffenden 
Leitlinie oder Empfehlung nicht 
nachkommt oder nicht nachzukommen 
beabsichtigt. Die Behörde veröffentlicht 
die von der Aufsichtsbehörde angegebenen 
Gründe für die Nichteinhaltung einer 
Leitlinie oder Empfehlung. Die 
Aufsichtsbehörde wird im Voraus über 
eine solche Veröffentlichung informiert. 

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn die betreffende Leitlinie oder 
Empfehlung dies vorschreibt, erstatten die 
Verpflichteten auf klare und ausführliche 
Weise Bericht darüber, ob sie dieser 
Leitlinie oder Empfehlung nachkommen.

Die Verpflichteten erstatten auf klare und 
ausführliche Weise Bericht darüber, ob sie 
dieser Leitlinie oder Empfehlung 
nachkommen.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Behörde teilt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat in dem in 
Artikel 72 Absatz 2 genannten Bericht 
über die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
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mit, welche Leitlinien und Empfehlungen 
sie herausgegeben hat und welche 
nationalen Behörden ihnen nicht 
nachgekommen sind, wobei sie auch 
erläutert, wie sie sicherzustellen gedenkt, 
dass die nationalen Behörden ihren 
Empfehlungen und Leitlinien in Zukunft 
nachkommen.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Behörde kann dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission auf deren Ersuchen 
technische Beratung in den Bereichen 
leisten, die in den in Artikel 1 Absatz 2 
genannten Gesetzgebungsakten aufgeführt 
sind.

(3) Die Behörde leistet dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission auf deren Ersuchen 
technische Beratung in den Bereichen, die 
in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten 
Gesetzgebungsakten aufgeführt sind.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Verwaltungsrat kann 
beschließen, Beobachter zuzulassen. 
Insbesondere lässt der Verwaltungsrat in 
seiner Meldestellen-Zusammensetzung bei 
Angelegenheiten, die in deren jeweiligen 
Aufgabenbereich fallen, einen Vertreter 
von OLAF, Europol, Eurojust und der 
EUStA als Beobachter zu seinen Sitzungen 
zu. Der Verwaltungsrat in seiner 
Aufsichtszusammensetzung lässt einen 
vom Aufsichtsgremium der Europäischen 
Zentralbank benannten Vertreter und 
jeweils einen Vertreter der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden zu, wenn 
Angelegenheiten erörtert werden, die in 
deren jeweiligen Aufgabenbereich fallen.

(4) Der Verwaltungsrat kann 
beschließen, Beobachter zuzulassen. 
Insbesondere lässt der Verwaltungsrat in 
seiner Meldestellen-Zusammensetzung 
Vertreter von OLAF, Europol, Eurojust 
und der EUStA als Beobachter zu seinen 
Sitzungen zu, wenn diese Stellen dies 
beantragen. Der Verwaltungsrat in seiner 
Aufsichtszusammensetzung lässt einen 
vom Aufsichtsgremium der Europäischen 
Zentralbank benannten Vertreter und 
jeweils einen Vertreter der Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden zu, wenn 
Angelegenheiten erörtert werden, die in 
deren jeweiligen Aufgabenbereich fallen.
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Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 48 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei der Wahrnehmung der ihnen 
durch diese Verordnung übertragenen 
Aufgaben handeln die Mitglieder des 
Verwaltungsrats in beiden 
Zusammensetzungen gemäß Artikel 46 
Absatz 2 Buchstaben a und b und Absatz 3 
Buchstaben a und b unabhängig und 
objektiv im alleinigen Interesse der Union 
als Ganzes und dürfen von Organen, 
Einrichtungen, Ämtern oder Agenturen der 
Union, von Regierungen oder von 
öffentlichen oder privaten Stellen weder 
Weisungen anfordern noch 
entgegennehmen.

(1) Bei der Wahrnehmung der ihnen 
durch diese Verordnung übertragenen 
Aufgaben handeln die Mitglieder des 
Verwaltungsrats in beiden 
Zusammensetzungen gemäß Artikel 46 
Absatz 2 Buchstaben a und b und Absatz 3 
Buchstaben a und b unabhängig und 
objektiv im alleinigen Interesse der Union 
als Ganzes und dürfen von Organen, 
Einrichtungen der Union, nationalen 
Aufsichtsbehörden, Ämtern oder 
Agenturen von Regierungen oder von 
sonstigen öffentlichen oder privaten Stellen 
weder Weisungen anfordern noch 
entgegennehmen.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 48 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten, die Organe, 
Agenturen, Ämter oder Einrichtungen der 
Union sowie andere öffentliche oder 
private Einrichtungen versuchen nicht, die 
Mitglieder des Verwaltungsrats bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 
beeinflussen.

(2) Die Mitgliedstaaten, die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, nationale Aufsichtsbehörden 
sowie andere öffentliche oder private 
Einrichtungen dürfen nicht versuchen, die 
Mitglieder des Verwaltungsrats bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 
beeinflussen.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 48 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(3) Der Verwaltungsrat legt in seiner 
Geschäftsordnung die praktischen 
Vorkehrungen für die Vermeidung und 
Bewältigung von Interessenkonflikten fest.

(3) Der Verwaltungsrat legt in seiner 
Geschäftsordnung die praktischen 
Vorkehrungen für die Vermeidung und 
Bewältigung von Interessenkonflikten fest, 
damit sichergestellt ist, dass die Behörde 
in der Lage ist, in der gesamten 
Union eine hochwertige Aufsicht 
durchzuführen, Untersuchungen 
einzuleiten und verwaltungsrechtliche 
Geldbußen gemäß den Artikeln 21 und 22 
zu verhängen.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die fünf in Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Mitglieder des Direktoriums 
werden im Anschluss an ein offenes 
Auswahlverfahren ausgewählt, das im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht wird. Sie werden vom 
Verwaltungsrat auf der Grundlage der von 
der Kommission erstellten Auswahlliste 
ernannt. Bei der Auswahl sind die 
Grundsätze der Erfahrung, der 
Qualifikation und, soweit möglich, des 
Geschlechterverhältnisses und der 
geografischen Ausgewogenheit zu 
beachten.

(3) Die fünf in Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Mitglieder des Direktoriums 
werden im Anschluss an ein offenes 
Auswahlverfahren ausgewählt, das im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht wird. Sie werden vom 
Verwaltungsrat auf der Grundlage einer 
von der Kommission erstellten im Hinblick 
auf die Geschlechter ausgewogene 
Auswahlliste nach dem Abschluss des 
Anhörungs- und Zustimmungsverfahrens 
des Europäische Parlaments ernannt. Bei 
der Auswahl sind die Grundsätze der 
Erfahrung, der Qualifikation und des 
ausgewogenen Geschlechterverhältnisses 
und der geografischen Ausgewogenheit zu 
beachten.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 7 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Den ehemaligen Mitgliedern des 
Direktoriums unter Einschluss des 
Vorsitzenden der Behörde ist es während 
eines Zeitraums von einem Jahr nach dem 

(7) Den Mitgliedern des Direktoriums 
ist es während eines Zeitraums von einem 
Jahr und dem Vorsitzenden der Behörde 
während eines Zeitraums von drei Jahren 
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Ausscheiden aus dem Amt untersagt, eine 
entgeltliche berufliche Tätigkeit auszuüben 
bei

nach dem Ausscheiden aus dem Amt 
untersagt, eine entgeltliche berufliche 
Tätigkeit auszuüben bei

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 56 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Vorsitzende der Behörde wird 
im Anschluss an ein offenes 
Auswahlverfahren, das im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, 
auf der Grundlage von Verdiensten, 
Fähigkeiten, Kenntnissen, allgemeinem 
Ansehen und anerkannter Erfahrung im 
Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung sowie 
anderer einschlägiger Qualifikationen 
ausgewählt. Die Kommission erstellt eine 
Auswahlliste mit zwei qualifizierten 
Bewerbern für das Amt des Vorsitzenden 
der Behörde. Der Rat erlässt nach 
Zustimmung des Europäischen Parlaments 
einen Durchführungsbeschluss zur 
Ernennung des Vorsitzenden der Behörde.

(1) Der Vorsitzende der Behörde wird 
im Anschluss an ein offenes 
Auswahlverfahren, das dem Grundsatz der 
ausgewogenen Vertretung beider 
Geschlechter Rechnung trägt und im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht wird, auf der Grundlage von 
Verdiensten, Fähigkeiten, Kenntnissen, 
allgemeinem Ansehen und anerkannter 
Erfahrung im Bereich der Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
sowie anderer einschlägiger 
Qualifikationen ausgewählt. Die 
Kommission erstellt eine im Hinblick auf 
die Geschlechter ausgewogene 
Auswahlliste mit zwei qualifizierten 
Bewerbern für das Amt des Vorsitzenden 
der Behörde. Der Rat erlässt nach 
Abschluss des Zustimmungsverfahrens 
des Europäischen Parlaments einen 
Durchführungsbeschluss zur Ernennung 
des Vorsitzenden der Behörde.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 56 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Erfüllt der Vorsitzende der Behörde 
die für die Ausübung seines Amtes 
erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr 
oder hat er sich eines schweren 
Fehlverhaltens schuldig gemacht, so kann 
der Rat auf Vorschlag des Verwaltungsrats 
in einer seiner beiden Zusammensetzungen 
einen Durchführungsbeschluss erlassen, 
mit dem der Vorsitzende des Amtes 

(2) Erfüllt der Vorsitzende der Behörde 
die für die Ausübung seines Amtes 
erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr 
oder hat er sich eines schweren 
Fehlverhaltens schuldig gemacht, so kann 
der Rat auf Vorschlag des Verwaltungsrats 
in einer seiner beiden Zusammensetzungen 
und nach Konsultation des Europäischen 
Parlaments einen Durchführungsbeschluss 
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enthoben wird. Der Rat beschließt mit 
qualifizierter Mehrheit.

erlassen, mit dem der Vorsitzende des 
Amtes enthoben wird. Der Rat beschließt 
mit qualifizierter Mehrheit.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 58 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Exekutivdirektor wird aufgrund 
seiner Verdienste und nachgewiesenen 
hochrangigen Fähigkeiten in den Bereichen 
Verwaltung, Haushalt und Management im 
Anschluss an ein offenes 
Auswahlverfahren ausgewählt, das im 
Amtsblatt der Europäischen Union und 
gegebenenfalls in anderen Presseorganen 
oder Websites veröffentlicht wird. Die 
Kommission erstellt eine Auswahlliste mit 
zwei qualifizierten Bewerbern für das Amt 
des Exekutivdirektors. Das Direktorium 
ernennt den Exekutivdirektor.

(4) Der Exekutivdirektor wird aufgrund 
seiner Verdienste und nachgewiesenen 
hochrangigen Fähigkeiten in den Bereichen 
Verwaltung, Haushalt und Management im 
Anschluss an ein offenes 
Auswahlverfahren ausgewählt, das dem 
Grundsatz der ausgewogenen Vertretung 
beider Geschlechter Rechnung trägt und 
im Amtsblatt der Europäischen Union und 
gegebenenfalls in anderen Presseorganen 
oder Websites veröffentlicht wird. Die 
Kommission erstellt eine im Hinblick auf 
die Geschlechter ausgewogene 
Auswahlliste mit zwei qualifizierten 
Bewerbern für das Amt des 
Exekutivdirektors, die dem Europäischen 
Parlament zur Zustimmung übermittelt 
wird. Das Direktorium ernennt den 
Exekutivdirektor aus der genehmigten 
Auswahlliste.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 58 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Exekutivdirektor kann auf Vorschlag 
der Kommission vom Direktorium seines 
Amtes enthoben werden.

Der Exekutivdirektor kann auf Vorschlag 
der Kommission oder des Europäischen 
Parlaments vom Direktorium seines 
Amtes enthoben werden.

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 59 – Absatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Exekutivdirektor ist für die 
laufende Geschäftsführung der Behörde 
zuständig und wirkt darauf hin, ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis in 
der Behörde sicherzustellen. Der 
Exekutivdirektor ist insbesondere dafür 
zuständig,

(1) Der Exekutivdirektor ist für die 
laufende Geschäftsführung der Behörde 
zuständig und wirkt darauf hin, ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis in 
der Behörde auf allen Ebenen des 
Personals sicherzustellen. Der 
Exekutivdirektor ist insbesondere dafür 
zuständig,

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Der Exekutivdirektor unterbreitet 
dem Europäischen Parlament auf dessen 
Ersuchen nach Artikel 261 Absatz 3 der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 alle 
für ein reibungsloses Entlastungsverfahren 
für das Haushaltsjahr N notwendigen 
Informationen.

(7) Der Exekutivdirektor unterbreitet 
dem Europäischen Parlament auf dessen 
Ersuchen nach Artikel 261 Absatz 3 der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 alle 
für ein reibungsloses Entlastungsverfahren 
notwendigen Informationen.

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Auf Empfehlung des Rates, der mit 
qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt 
das Europäische Parlament dem 
Exekutivdirektor vor dem 15. Mai des 
Jahres N+2 Entlastung für die Ausführung 
des Haushaltsplans des Haushaltsjahrs n.

(8) Auf Empfehlung des Rates, der mit 
qualifizierter Mehrheit beschließt, prüft 
das Europäische Parlament vor dem 
15. Mai des Jahres N+2, ob es dem 
Exekutivdirektor Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans des 
Haushaltsjahrs N erteilt.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 68 – Absatz 8 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Bis zum 1. Oktober jedes Jahres 
legt der Exekutivdirektor dem 
Europäischen Parlament detaillierte 
Folgemaßnahmen zu den wichtigsten 
Empfehlungen des 
Entlastungsbeschlusses vor, der zu einem 
früheren Zeitpunkt in dem betreffenden 
Jahr gefasst wurde.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 70 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Behörde tritt der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die 
internen Untersuchungen des OLAF bei 
und erlässt unverzüglich die 
entsprechenden Vorschriften, die Geltung 
für sämtliche Bedienstete der Behörde 
haben.

(2) Die Behörde muss bis Ende 2024 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
die internen Untersuchungen des OLAF 
beigetreten sein und unverzüglich die 
entsprechenden Vorschriften, die Geltung 
für sämtliche Bedienstete der Behörde 
haben, erlassen.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 72 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Behörde legt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission jährlich einen Bericht über 
die Wahrnehmung der ihr durch diese 
Verordnung übertragenen Aufgaben vor, 
der auch Informationen über die geplante 
Entwicklung der Struktur und der Höhe der 
Aufsichtsgebühren gemäß Artikel 66 
enthält. Der Vorsitzende der Behörde legt 
diesen Bericht dem Europäischen 
Parlament öffentlich vor.

(2) Die Behörde legt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission jährlich einen Bericht über 
die Wahrnehmung der ihr durch diese 
Verordnung übertragenen Aufgaben vor, 
der auch Informationen über die geplante 
Entwicklung der Struktur und der Höhe der 
Aufsichtsgebühren gemäß Artikel 66 sowie 
über Leitlinien und Empfehlungen, die 
sie gemäß dem in Artikel 43 vorgesehenen 
Verfahren herausgegeben hat, enthält. 
Der Vorsitzende der Behörde legt diesen 
Bericht dem Europäischen Parlament 
öffentlich vor.
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Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 72 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Behörde beantwortet Fragen 
des Europäischen Parlaments mündlich 
oder schriftlich.

(4) Die Behörde beantwortet Fragen 
des Europäischen Parlaments 
schnellstmöglich, spätestens jedoch 
binnen fünf Wochen nach ihrer 
Übermittlung an die Behörde mündlich 
oder schriftlich.

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 75 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Zur Wahrnehmung der ihr durch 
diese Verordnung übertragenen Aufgaben 
ist die Behörde befugt, innerhalb der 
Grenzen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 
genannten Rechtsakten festgelegt werden, 
und gemäß den darin vorgesehenen 
Bedingungen mit nationalen Behörden 
oder Behörden und sonstigen 
Einrichtungen der Union in den Fällen 
Informationen auszutauschen, in denen es 
diese Rechtsakte den Aufsichtsbehörden 
gestatten, solchen Stellen gegenüber 
Informationen offenzulegen, oder in 
denen die Mitgliedstaaten nach dem 
einschlägigen Unionsrecht eine solche 
Offenlegung vorsehen können.

(3) Zur Wahrnehmung der ihr durch 
diese Verordnung übertragenen Aufgaben 
ist die Behörde befugt, innerhalb der 
Grenzen, die in den in Artikel 1 Absatz 2 
genannten Rechtsakten festgelegt werden, 
und gemäß den darin vorgesehenen 
Bedingungen mit nationalen Behörden 
oder Behörden und sonstigen 
Einrichtungen der Union Informationen 
auszutauschen.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 79 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Soweit dies für die Erfüllung der in Soweit dies für die Erfüllung der in 
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Kapitel II Abschnitte 3 und 6 genannten 
Aufgaben relevant ist, kann sich die 
Behörde an bestehenden 
Kooperationsvereinbarungen beteiligen, 
die von Aufsichtsbehörden oder zentralen 
Meldestellen in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten geschlossen wurden, 
sofern diese Regelungen unter anderem die 
Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch zwischen den 
genannten Behörden und ausgewählten 
Verpflichteten umfassen. Die Beteiligung 
der Behörde unterliegt der Zustimmung 
der zuständigen nationalen Behörde, die 
eine solche Vereinbarung geschlossen 
hat.

Kapitel II Abschnitte 3 und 6 genannten 
Aufgaben relevant ist, beteiligt sich die 
Behörde an bestehenden 
Kooperationsvereinbarungen, die von 
Aufsichtsbehörden oder zentralen 
Meldestellen in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten geschlossen wurden, 
sofern diese Regelungen unter anderem die 
Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch zwischen den 
genannten Behörden und ausgewählten 
Verpflichteten umfassen.

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 80 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Behörde kann 
Arbeitsvereinbarungen mit Organen der 
Union, dezentralen Agenturen der Union 
und anderen Einrichtungen der Union 
schließen, die auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit tätig sind. Diese 
Arbeitsvereinbarungen können 
strategischer oder technischer Art sein und 
dienen insbesondere dazu, die 
Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch zwischen den 
Parteien der betreffenden Vereinbarung zu 
erleichtern. Die Arbeitsvereinbarungen 
bilden weder die Grundlage für die 
Ermöglichung des Austauschs 
personenbezogener Daten noch sind sie 
für die Union oder ihre Mitgliedstaaten 
bindend.

(1) Die Behörde kann 
Arbeitsvereinbarungen mit Organen der 
Union, dezentralen Agenturen der Union 
und anderen Einrichtungen der Union 
schließen, die auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung und der justiziellen 
Zusammenarbeit tätig sind. Diese 
Arbeitsvereinbarungen können 
strategischer oder technischer Art sein und 
dienen insbesondere dazu, die 
Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch zwischen den 
Parteien der betreffenden Vereinbarung zu 
erleichtern. Die Arbeitsvereinbarungen 
sind für die Union oder ihre 
Mitgliedstaaten nicht bindend.

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 80 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Behörde knüpft und unterhält 
enge Beziehungen zu OLAF, Europol, 
Eurojust und der EUStA. Zu diesem Zweck 
schließt die Behörde separate 
Arbeitsvereinbarungen mit OLAF, 
Europol, Eurojust und der EUStA, in denen 
die Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit 
festgelegt werden. Die Beziehung zielt 
insbesondere darauf ab, den Austausch 
strategischer Informationen und Trends in 
Bezug auf Bedrohungen durch Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung, denen die 
Union ausgesetzt ist, sicherzustellen.

(2) Die Behörde knüpft und unterhält 
enge Beziehungen zu OLAF, Europol, 
Eurojust und der EUStA. Zu diesem Zweck 
muss die Behörde bis Ende 2024 separate 
Arbeitsvereinbarungen mit OLAF, 
Europol, Eurojust und der EUStA 
geschlossen haben, in denen die 
Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit 
festgelegt werden. Die Beziehung zielt 
insbesondere darauf ab, den Austausch 
strategischer Informationen und Trends in 
Bezug auf Bedrohungen durch Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung, denen die 
Union ausgesetzt ist, sicherzustellen.

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 84 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Ausarbeitung von Leitlinien und 
Empfehlungen gemäß Artikel 43, die 
erhebliche Auswirkungen auf den Schutz 
personenbezogener Daten haben, 
konsultiert die Behörde nach 
Genehmigung durch die Kommission den 
durch die Verordnung (EU) 2018/1725 
eingesetzten Europäischen 
Datenschutzbeauftragten. Die Behörde 
kann auch nationale Datenschutzbehörden 
als Beobachter zum Verfahren zur 
Ausarbeitung solcher Leitlinien und 
Empfehlungen einladen.

Bei der Ausarbeitung von Leitlinien und 
Empfehlungen gemäß Artikel 43, die 
erhebliche Auswirkungen auf den Schutz 
personenbezogener Daten haben, 
konsultiert die Behörde den durch die 
Verordnung (EU) 2018/1725 
eingesetzten Europäischen 
Datenschutzbeauftragten. Die Behörde 
kann auch nationale Datenschutzbehörden 
als Beobachter zum Verfahren zur 
Ausarbeitung solcher Leitlinien und 
Empfehlungen einladen.

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 86 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der (6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
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gemäß Artikel 25 und Artikel 65 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um einen 
Monat verlängert.

gemäß Artikel 25 und Artikel 65 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um einen 
Monat verlängert.

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 88 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Bis zum 31. Dezember 2029 und 
danach alle fünf Jahre führt die 
Kommission gemäß eigener Leitlinien eine 
Bewertung der Behörde im Hinblick auf 
Ziele, Auftrag, Aufgaben und Standort(e) 
der Behörde durch. Bei der Bewertung geht 
es insbesondere um Folgendes:

(3) Bis zum 31. Dezember 2028 und 
danach alle fünf Jahre führt die 
Kommission gemäß eigener Leitlinien eine 
Bewertung der Behörde im Hinblick auf 
Ziele, Auftrag, Aufgaben und Standort(e) 
der Behörde durch. Bei der Bewertung geht 
es insbesondere um Folgendes:

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 88 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Auswirkungen der Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Unterstützung 
und Koordinierung der zentralen 
Meldestellen, insbesondere der 
Koordinierung der von den zentralen 
Meldestellen durchgeführten gemeinsamen 
Analysen grenzüberschreitender 
Tätigkeiten und Transaktionen;

c) die Auswirkungen der Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Unterstützung 
und Koordinierung der zentralen 
Meldestellen, insbesondere der 
Organisation und Koordinierung der von 
den zentralen Meldestellen durchgeführten 
gemeinsamen Analysen 
grenzüberschreitender Tätigkeiten und 
Transaktionen;
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Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 88 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ja) die Wirksamkeit der 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen der 
Behörde;

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 88 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) es angemessen ist, zusätzliche 
Aufgaben im Bereich der Unterstützung 
und Koordinierung der Arbeit der zentralen 
Meldestellen zu übertragen;

c) es angemessen ist, zusätzliche 
Aufgaben im Bereich der Unterstützung 
und Koordinierung der Arbeit der zentralen 
Meldestellen zu übertragen, und 
insbesondere ob es angemessen ist, dass 
die Plattform der zentralen Meldestellen 
der EU zu einer zentralen Meldestelle auf 
Unionsebene wird, die an die Stelle der 
nationalen Meldestellen tritt, und für die 
Entgegennahme von Meldungen über 
verdächtige Transaktionen direkt von 
allen Verpflichteten in der Union 
zuständig ist; in diesem Fall wird die 
Stellungnahme der Behörde der 
Bewertung beigefügt; wenn die Plattform 
der zentralen Meldestellen der EU zu 
einer zentralen Meldestelle auf 
Unionsebene wird, bilden die Behörde 
und die zentralen Meldestellen der 
Mitgliedstaaten ein System der zentralen 
Meldestellen der Union, um Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung im 
Binnenmarkt zu verhindern, aufzudecken 
und wirksam zu bekämpfen, und das 
System der zentralen Meldestellen der 
Union nimmt seine Aufgaben und 
Tätigkeiten im Einklang mit dieser 
Verordnung und dem geltenden 
Unionsrecht wahr.
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Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 88 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Bei jeder zweiten Bewertung 
werden die von der Behörde erzielten 
Ergebnisse im Hinblick auf ihre Ziele, 
ihren Auftrag und ihre Aufgaben geprüft, 
einschließlich einer Prüfung, ob die 
Weiterführung der Behörde im Hinblick 
auf diese Ziele, diesen Auftrag und diese 
Aufgaben noch gerechtfertigt ist.

(3) Bei jeder zweiten Bewertung 
werden die von der Behörde erzielten 
Ergebnisse im Hinblick auf ihre Ziele, 
ihren Auftrag und ihre Aufgaben geprüft, 
einschließlich einer Prüfung, ob die 
Weiterführung der Behörde im Hinblick 
auf diese Ziele, diesen Auftrag und diese 
Aufgaben noch gerechtfertigt ist. Bei 
dieser Bewertung ist zu berücksichtigen, 
dass an der Arbeit der Behörde stets 
nationale für Inneres und Justiz 
zuständige Behörden sowie mehrere 
bereits bestehende EU-Agenturen beteiligt 
sind und dass ihre Leistung daher von der 
Wirksamkeit des EU-Systems zur 
Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung insgesamt 
abhängt.

Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 88 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Bewertung und Überprüfung 
dieser Verordnung muss mit der 
Bewertung und Überprüfung der anderen 
Dossiers des umfassenden Pakets zur 
Stärkung des Rahmens der Union zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung abgestimmt 
werden, darunter mit der Richtlinie [Bitte 
Verweis einfügen – Vorschlag für die 
Sechste Geldwäscherichtlinie], der 
Verordnung [Bitte Verweis einfügen – 
Vorschlag für eine Neufassung der 
Verordnung (EU) 2015/847] und der 
Verordnung [Bitte Verweis einfügen – 
Vorschlag für die Verordnung zur 



AD\1256293DE.docx 55/57 PE719.717v02-00

DE

Bekämpfung der Geldwäsche].
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